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Abstract 

 

Die vorliegende Studie diskutiert konzeptionelle Probleme im Zusammenhang mit 

der Quantifizierung des Produktionswerts von Kreditinstituten in der Volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnung (VGR). Fokussiert wird dabei auf die sogenannten 

„Financial Intermediation Services Indirectly Measured“ (FISIM), die einen 

erheblichen Anteil am Produktionswert der Kreditinstitute ausmachen. Es werden 

die Kredit-FISIM und die Einlagen-FISIM der Liechtensteiner Kreditinstitute für 

den Zeitraum 1998 bis 2013 gemäss dem in der VGR FL gültigen Verfahren 

berechnet. Dabei zeigt sich, dass sowohl das Niveau, die Volatilität als auch der 

zyklische Verlauf der FISIM erheblich von der Wahl des Referenzzinssatzes 

abhängen. Dasselbe gilt für die Verteilung der FISIM auf ihre Komponenten. 

Darauf aufbauend kommen alternative FISIM-Berechnungsverfahren, wie der in 

der Schweizer VGR verwendete Modus und ein Verfahren, das auf der Risiko-

bereinigung der FISIM nach Wang et al. (2009) beruht, zur Anwendung. Der Über-

gang zur Risikobereinigung hat eine Reduktion der FISIM um durchschnittlich 

43 % pro Jahr zur Folge. Die Bruttowertschöpfung (BWS) der Liechtensteiner 

Kreditinstitute nimmt um durchschnittlich 21 % ab. Der Anteil der BWS der 

Kreditinstitute an der BWS insgesamt bzw. an der BWS des institutionellen Sektors 

Finanzielle Kapitalgesellschaften (S.12) sinkt ebenfalls deutlich. 
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Die Bestimmung des Produktionswerts der Liechtensteiner Kreditinstitute: 

Ein empirischer Beitrag zur FISIM Diskussion 

 

1. Einleitung 

 

„Die Messung der Produktion von Banken und finanziellen Kapitalgesellschaften stellt für die 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung eine grosse Herausforderung dar“ (vgl. BFS, 2003, S. 

16). Vor diesem Hintergrund diskutiert die vorliegende Studie konzeptionelle Probleme im 

Zusammenhang mit der Quantifizierung des Produktionswertes sogenannter „Financial 

Intermediation Services Indirectly Measured“ (FISIM). Die FISIM entsprechen dem Anteil des 

Produktionswerts, den die Kreditinstitute1 durch den Umsatz von Finanzdienstleistungen im 

klassischen Kreditgeschäft erwirtschaften. Für diese werden im Allgemeinen keine Gebühren 

erhoben. Die FISIM wird gemessen als  

 

„…Differenz zwischen den gesamten empfangenen Vermögenseinkommen 

der die finanzielle Mittlertätigkeit erbringenden Einheiten und deren 

geleisteten gesamten Zinszahlungen, ausgenommen alle Einnahmen aus der 

Anlage ihrer Eigenmittel (da diese Einnahmen nicht aus der Mittlertätigkeit 

stammen).“ (vgl. BFS, 2003, S. 52).  

 

Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung Liechtenstein (VGR FL) weist die FISIM unter der 

Bezeichnung „unterstellte Bankgebühr“ aus. Nicht publiziert sind jedoch die beiden FISIM-

Komponenten Kredit-FISIM und Einlagen-FISIM sowie der – deren Berechnung zugrunde-

liegender – Referenzzinssatz. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung werden daher 

zunächst die Kredit-FISIM und die Einlagen-FISIM für den Zeitraum 1998 bis 2013 ermittelt. 

Eigentliche Intention der Untersuchung ist jedoch, alternative FISIM-Berechnungsverfahren 

auf ihre ökonomischen Gehalt hin zu untersuchen und dem VGR FL Modus vergleichend 

gegenüber zu stellen. Die Untersuchung baut auf einschlägigen Vorläuferstudien zur Schweizer 

VGR auf (vgl. Kellermann und Schlag, 2013a,b). Unterschieden werden neben dem gültigen 

VGR FL Modus der in der Schweizer VGR verwendete Berechnungsmodus und ein alternatives 

Verfahren, das auf der Risikobereinigung der FISIM beruht. Es werden insbesondere Effekte 

                                                 
1  Als Kreditinstitute oder Banken gelten Unternehmen, „die (i) hauptsächlich im Finanzbereich tätig sind, (ii) 

die ihre Mittel durch das Entgegennehmen von Publikumseinlagen beschaffen oder die sich bei mehreren 

Banken refinanzieren, die nicht massgeblich an ihnen beteiligt sind, (iii) die ihre Mittel zur Finanzierung einer 

unbestimmten Zahl von Personen oder Unternehmen verwenden, mit denen sie keine wirtschaftliche Einheit 

bilden.“ (vgl. SNB, 2012, S. 17). 
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aufgezeigt, die von einer Variation des Referenzzinssatzes bzw. des Referenzzinssatzregimes 

auf das Niveau und die Entwicklung der unterstellten Bankgebühr in der VGR FL ausgehen. 

Dabei zeigt sich, dass sowohl das Niveau, die Volatilität als auch der zyklische Verlauf der 

FISIM erheblich von der Wahl des Referenzzinssatzes abhängen. Dasselbe gilt für die 

Aufteilung der FISIM auf ihre Komponenten. 

 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Risikobereinigung im Vergleich zum Ausweis 

in der VGR FL im Jahresdurchschnitt zu einer Reduktion der FISIM um 43 % führt. Dies hat 

Rückwirkungen auf die Höhe der Bruttowertschöpfung (BWS) der Liechtensteiner Kredit-

institute, die um durchschnittlich 21 % abnimmt. Der Anteil der BWS der Kreditinstitute an der 

BWS insgesamt bzw. an der BWS des institutionellen Sektors Finanzielle Kapitalgesellschaften 

(S.12) sinkt ebenfalls. Besonders deutlich zeigt sich dies im Jahr 2008, in dem sich aus der 

VGR FL ein Wertschöpfungsanteil der Kreditinstitute von 16,6 % an der gesamtwirtschaft-

lichen BWS und 71,5 % am Finanzsektor ergibt. Nach Risikobereinigung der FISIM sinken 

diese Anteile auf 11,9 % bzw. 63 %. 

 

 

2. Berechnung des Produktionswertes der Kreditinstitute in Liechtenstein 

 

Unter dem Produktionswert einer Wirtschaftseinheit wird in der Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnung (VGR) der Wert aller Güter verstanden, die im Rechnungszeitraum von dieser 

Einheit produziert werden (ESVG 1995, §3.14). Gemäss ESVG 2010 oder SNA 2008 (vgl. 

Anhang 3) setzt sich der Produktionswert (Marktproduktion)2 des institutionellen Sektors Kre-

ditinstitute (S. 122) aus den direkten Gebühren aus Kommissionsgeschäften und den unter-

stellten Bankgebühren zusammen. Seit der Revision des ESVG 1995 sind international neue 

Bezeichnungen gängig. So werden die Gebühren aus Kommissionsgeschäften mit FISDM für 

„Financial Intermediation Services Directly Measured“ und die unterstellten Bankgebühren mit 

FISIM für „Financial Intermediation Services Indirectly Measured“ bezeichnet. Die Abkürzung 

FISIM findet sich auch in der Liechtensteiner Bankbilanz (vgl. AS, 2014b, S. 32), in der VGR 

FL wird hingegen noch den alten Sprachgebrauch3 verwendet (vgl. AS, 2013b; Oehry, 2000, S. 

                                                 
2  Das ESVG 1995 und ESVG 2010 unterscheidet nach der Marktbestimmung drei Produktionsarten: (i) Markt-

produktion, (ii) Nichtmarktproduktion für die Eigenverwendung und (iii) Sonstige Nichtmarktproduktion. 
3  In der Verordnung (EG) Nr. 448/98 des Europäischen Rates ist die Bezeichnung „unterstellte Bankgebühr“ 

durch FISIM ersetzt worden (vgl. hierzu auch Abschnitt A3.2 in Anhang 3). 
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200ff.). Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist der Begriff unterstellte Bankgebühr 

zumeist durch die Abkürzung FISIM ersetzt. 

 

 

Abbildung 2-1 

Produktionswert der Kreditinstitute (S.122) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

2.1. Definition FISDM 

 

Das ESVG 1995 (revid. Version §3.63) definiert die FISDM als: 

 

“Finanzdienstleistungen, die die Finanzmittler ihren Kunden direkt in Rech-

nung stellen und die als Summe der berechneten Gebühren und Provisionen 

gemessen werden. Finanzmittler können ihre Dienstleistungen explizit in 

Rechnung stellen. Die Produktion dieser Dienstleistungen wird auf der 

Grundlage der berechneten Gebühren und Provisionen bewertet“. 

 

Da FISDM die Dienstleistungen der Kreditinstitute erfasst, die für die Banken unmittelbar 

Umsätze generieren, stellt deren Erhebung keine spezifische Herausforderung dar. Der FISDM-

Gesamtbetrag als Bestandteil des Produktionswerts der Kreditinstitute in der VGR FL setzt sich 

aus folgenden Ertragskomponenten zusammen: 
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 Kommissionsertrag Kreditgeschäft: Bereitstellungs-, Kautions-, Bürgschafts- und 

Akkreditivbestätigungskommissionen sowie Beratungskommissionen und Kom-

missionen für die Verwaltung von Krediten für die Rechnung anderer Kreditgeber; 

 Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft: Depotgebühren, Courtagen, 

Couponerträge, Kommissionen aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft, Kommis-

sionen aus dem Anlagegeschäft, Kommissionen aus dem Erbschaftsgeschäft, Gesell-

schaftsgründungen, Steuerberatungen sowie der Ertrag aus dem Wertpapieremissions-

geschäft; 

 Kommissionsertrag Übriges Dienstleistungsgeschäft: Schrankfachmieten, Kommis-

sionen im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr, Erträge aus dem Wechselinkasso, 

Dokumentarinkassokommissionen, Kontoführungsgebühren, allfällige Kommissionen 

aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallhandel für Dritte sowie Kommissionen für 

die Vermittlertätigkeit bei Kreditgeschäften, Spar- und Versicherungsverträgen (vgl. 

Oehry, 2000, S. 201, ESVG 1995). 

 

Seit 2002 werden in der Liechtensteiner Bankstatistik Datenreihen zu allen drei Komponenten 

der FISDM publiziert. Tabelle 2-1 führt die Gesamtgrösse sowie die Einzelkomponenten der 

FISDM im Zeitraum 1998 bis 2013 auf. 

 

Tabelle 2-1 

FISDM in Liechtenstein 

in Mio. CHF, per 31. Dezember 

 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, eigene Darstellung. 
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2.2. Definition FISIM 

 

Nach Eurostat (2014)4 erbringen Finanzmittler auch 

 

„… Dienstleistungen, für die sie explizit keine Gebühren oder Provisionen 

berechnen. Vielmehr zahlen sie ihren Kreditgebern niedrigere Zinsen und 

berechnen ihren Kreditnehmern höhere Zinsen, als dies sonst der Fall wäre.“ 

(vgl. ESVG 2010, §14.01) 

 

„Finanzdienstleistungen gegen unterstelltes Entgelt werden daher pro-

duziert, indem Finanzmittler Kredite und Einlagen verwalten, deren Zins-

sätze sie bestimmen können.“ (vgl. ESVG 95 revidierte Version §3.63). 

 

Die FISIM wird vereinbarungsgemäss gemessen 

 

„als Differenz zwischen den gesamten empfangenen Vermögenseinkommen 

der die finanzielle Mittlertätigkeit erbringenden Einheiten und deren ge-

leisteten gesamten Zinszahlungen, ausgenommen alle Einnahmen aus der 

Anlage ihrer Eigenmittel“ (vgl. ESVG 1995, revidierte Version §3.63). 

 

 

Im Rahmen der VGR FL werden die unterstellten Bankgebühren aktuell nach den Richtlinien 

der ursprünglichen Version des ESVG 1995 ermittelt (vgl. Tabelle A3-3 in Anhang 3). Dieser 

Modus liegt auch den Berechnungen der FISIM in Abschnitt 3 der vorliegenden Studie 

zugrunde. Das statistische Programm 2014 und 2015 des Amtes für Statistik sieht jedoch vor, 

die VGR FL an das neue ESVG 2010 anzupassen, um so deren internationale Vergleichbarkeit 

zu gewährleisten (vgl. Abschnitt 5.1.). 

 

 

  

                                                 
4 Das ESVG 2010 wurde am 26. Juni 2013 im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht. Es gilt ab September 2014 

für alle EU-Staaten und löst das ESVG 1995 ab. 
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2.3. Der Produktionswert der Kreditinstitute gemäss der VGR FL 

 

Abbildung 2-2 illustriert die Entwicklung des Produktionswertes der Kreditinstitute im 

Zeitraum 1998 bis 2013.5 1998 erwirtschafteten die Liechtensteiner Kreditinstitute einen Pro-

duktionswert von CHF 732,4 Mio. Im Jahr 2013 nimmt die Produktion einen Wert von CHF 

843,2 Mio. an. 

 

 

Abbildung 2-2 

Produktionswert Kreditinstitute (S.122) 
FISDM und FISIM in Mio. CHF, zu laufenden Preisen 

 

FISIM-Daten: 1998-2011: VGR FL, 2012-2013: eigene Berechnungen. 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, VGR FL, eigene Berechnungen. 

 

 

Die durchschnittliche jährliche Zunahme des nominalen Produktionswerts liegt im betrachteten 

Zeitraum bei 0,9 %, zwischen 1999 und 2011 steigt der Zuwachs leicht auf 1,1 % an.6 Diese 

Dynamik ist von der Entwicklung der FISDM getragen, deren jährlicher Anstieg seit 1999 

durchschnittlich 2,2 % beträgt (vgl. Tabelle 2-2, unterer Teil). In 2013 generierten die 

Liechtensteiner Kreditinstitute FISDM in Höhe von CHF 597 Mio., wovon CHF 514 Mio. 

(86 %) auf den Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft zurückzuführen sind. Das 

Kreditgeschäft trägt mit CHF 8,2 Mio. zu den Kommissionserträgen bei. Die FISIM entwickelte 

                                                 
5 Die quantitative Bestimmung der FISIM-Beträge wird in Abschnitt 3 detailliert erläutert. 
6  Im Vergleich dazu hat sich der Produktionswert der Schweizer Kreditinstitute insgesamt dynamischer ent-

wickelt. Er nahm im Zeitraum 1998 bis 2010 um knapp 26 % zu, wohingegen der Produktionswert der 

Liechtensteiner Kreditinstitute im gleichen Zeitraum in 2010 nur 18 % über dem Ausgangsniveau lag. 
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sich – im Vergleich zum FISDM – im Zeitraum 1999 bis 2013 trendmässig rückläufig, mit einer 

durchschnittlichen jährlichen Veränderungsrate von -1,3 % (vgl. Tabelle 2-2, unterer Teil). In 

2011 nahmen die FISIM – wie in 1998 – einen Wert von CHF 300 Mio. an. In 2013 trug die 

FISIM mit CHF 246 Mio. zum Produktionswert der Liechtensteiner Kreditinstitute bei.  

 

 

Tabelle 2-2 

Produktionswert Kreditinstitute (S.122) 

in Mio. Schweizer Franken, zu laufenden Preisen, Anteile und Veränderungen in Prozent 

 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, VGR FL, eigene Berechnungen. 

 

 

Die Anteile von FISDM und FISIM am Produktionswert der Kreditinstitute haben sich ent-

sprechend verschoben (vgl. Spalte 4 und 5 in Tabelle 2-2). 1998 setzte sich der Produktionswert 

zu 59 % aus FISDM und zu 41 % aus FISIM zusammen. 2013 betragen die relativen Anteile 

70,8 % (FISDM) bzw. 29,2 % (FISIM). Im internationalen Vergleich ist der FISDM-Anteil am 

Produktionswert der Kreditinstitute in Liechtenstein hoch. In den Niederlanden, Finnland, 

Spanien und Deutschland machen Kommissionen (FISDM) nur ca. 30 % des Produktionswerts 

der Kreditinstitute aus. Im Vereinigten Königreich sind es 50 %, in Italien 66 % und in 

Luxemburg 70 % (vgl. Europäische Kommission, 2002, S. 8). 
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Auffallend ist darüber hinaus, dass der Beitrag der Kommissionserträge zum Produktionswert 

der Banken in Liechtenstein nicht nur deutlich höher ist als in der Schweiz, sondern hierzulande 

in den letzten Jahren auch stärker zugelegt hat. Abbildung 2-3 zeigt dies spiegelbildlich an der 

Entwicklung der FISIM-Anteile am Produktionswert der Liechtensteiner und Schweizer 

Kreditinstitute. Während sich der FISIM-Anteil im Fürstentum im Zeitraum 1998 bis 2010 um 

8,9 Prozentpunkte auf 32,1 % reduzierte, nahm dieser in der Schweiz um 3,3 Prozentpunkte 

von 46,1 % auf 42,7 % ab (vgl. Abbildung 2-3). Insgesamt spielen Kommissionen gegenüber 

dem klassischen Kreditgeschäft im Geschäftsmodell der Liechtensteiner Banken also eine 

grössere Rolle als bei den Schweizer Banken. 

 

 

Abbildung 2-3 

Anteil FISIM am Produktionswert 

der Kreditinstitute: FL und CH im Vergleich 

in Prozent 

 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, VGR FL, Kellermann und Schlag (2013a), eigene 

Berechnungen. 
 

 

3. Berechnung der FISIM in der VGR FL 

 

Die FISIM entspricht dem Anteil des Produktionswerts, den die Kreditinstitute im klassischen 

Kreditgeschäft erzielen. Er wird aus den Nettozinserträgen ermittelt. Die Volkswirtschaftliche 

Gesamtrechnung Liechtenstein (VGR FL) weist die FISIM unter der Bezeichnung „unterstellte 

Bankgebühr“ für den Zeitraum 1998 bis 2011 aus. Nicht ausgewiesen sind jedoch die beiden 

FISIM-Komponenten Kredit-FISIM und Einlagen-FISIM sowie der – deren Berechnung 



 13 

 

 

 

zugrundeliegender – Referenzzinssatz. Der vorliegende Abschnitt zeigt daher zunächst auf, wie 

diese Grössen gemäss VGR FL berechnet werden. Basis der Berechnungen bilden methodische 

Angaben des Amts für Statistik sowie Daten aus der Liechtensteiner Bankstatistik und der VGR 

FL (vgl. Oehry, 2000, S. 202 und Angaben von Mario Schädler, Mitarbeiter beim Amt für 

Statistik, Email vom Januar 2011). Die Kredit-FISIM und die Einlagen-FISIM werden für den 

Zeitraum 1998 bis 2011 ermittelt, für die Jahre 2012 und 2013 werden Extrapolationen vorge-

nommen. 

 

 

3.1. Nettozinsertrag und FISIM 

 

Ausgangspunkt der FISIM-Berechnung bilden die FISIM-relevanten Finanzinstrumente auf der 

Aktiv- und Passivseite der Bankbilanzen. Sie werden mit 𝐸 für Einlagen und 𝐾 für Kredit-

instrumente bezeichnet. Die Einleger akzeptieren einen Einlagenzins 𝑟𝐸, der unter dem vom 

Kreditnehmer gezahlten Satz 𝑟𝐾 liegt. Der den Finanzmittlern zufliessende Nettozinsertrag 

 

(3-1) 𝑁𝑍 = 𝐾𝑟𝐾 − 𝐸𝑟𝐸 

 

ergibt sich als Differenz aus empfangenem Kreditzins und geleistetem Einlagenzins. Im 

Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass nur ein Teil der Nettozinserträge der Kreditinstitute 

FISIM darstellen und dem Produktionswert zuzuschlagen sind.7 Der Rest wird als Verzinsung 

der eigenen Mittel (𝐾 − 𝐸) interpretiert.8 Die Zerlegung der Nettozinsen erfolgt durch die 

Berücksichtigung eines Referenzzinssatzes 𝑟𝑅. Dieser erlaubt, die von den Kreditnehmern bzw. 

Einlegern in Anspruch genommenen Bankdienstleistungen pekuniär zu bewerten. Gemäss 

ESVG ist unter dem Referenzzinssatz ein Zinssatz zu verstehen, 

 

„… zu dem sich sowohl Geldgeber als auch Kreditnehmer einen Geschäfts-

abschluss wünschen. Die Differenz zwischen dem Referenzzinssatz und dem 

tatsächlich an die Einleger gezahlten und den Kreditnehmern in Rechnung 

                                                 
7 Vor der Einführung der SNA 1968 wurde der gesamte Nettozins als unterstellte Bankgebühr veranschlagt. 
8  Gemäss BFS (2007, S. 3) wurde das Konzept der FISIM explizit entwickelt, um die aus der Zinsspanne ent-

stehenden Nettozinserträge in eine Leistungsvergütungskomponente und eine reine Vermögenseinkommens-

komponente zu zerlegen. Letztere stammt nicht aus der Mittlertätigkeit der Bank und ist damit nicht Bestandteil 

der FISIM (vgl. BFS, 2003, S. 50). Die Zinsen auf eigene Mittel stellen Primäreinkommen dar und werden den 

Kreditinstituten in der VGR im primären Einkommensverteilungskonto zugerechnet (vgl. Kellermann und 

Schlag, 2013a, S. 22). 
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gestellten Zinssatz sind die unterstellten Bankgebühren (FISIM).“ (vgl. ESVG 

2010, §14.01)9 

 

Das in Abbildung 3-1 dargestellte einfache Schema illustriert die Zerlegung des Nettozins-

ertrags. Ihm liegt die Annahme zugrunde, dass 𝐾 > 𝐸 gilt und damit ein Teil der vergebenen 

Kredite durch bankeigene Mittel gedeckt sind (vgl. Kellermann und Schlag, 2013a, S. 22f.). 

 

 

Abbildung 3-1 

Anteil der FISIM am Nettozins 

 

𝐸: Einlagen, 𝐾: Kreditinstrumente, 𝐾 − 𝐸: Verzinsung eigene Mittel, 𝑟𝐸: Einlagenzins, 𝑟𝐾: 

Kreditzins, 𝑟𝑅: Referenzzins. 

Quelle: Eigene Darstellung, nach Reinsdorf (2011). 

 

 

Die Nettozinsen werden in die beiden FISIM-Komponenten Kredit-FISIM 𝐾(𝑟𝐾 − 𝑟) und 

Einlagen-FISIM 𝐸(𝑟 − 𝑟𝐸) sowie die Verzinsung der eigenen Mittel aufgeteilt: 

 

(3-2) 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑀 = 𝑁𝑍 − (𝐾 − 𝐸)𝑟𝑅 = 𝐾(𝑟𝐾 − 𝑟𝑅) + 𝐸(𝑟𝑅 − 𝑟𝐸) 

 

Die Summe der beiden von Kreditnehmer und vom Geldgeber gezahlten 

unterstellten Entgelte bildet den FISIM-Gesamtbetrag.“ (vgl. ESVG 2010, 

§14.01) 

                                                 
9  Unter dem Referenzzinssatz wird manchmal ein Zins verstanden, der für das risikolose Verleihen von Geld 

bezahlt wird. Man spricht auch vom „reinen Preis des Geldes“. Eichmann (2009) beschreibt den Referenzzins 

als den Zins, der weder einen Aufschlag zur Abgeltung von Dienstleistungen, die von Finanzmittlern erbracht 

werden, noch einen Risikoaufschlag enthält. 
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Sowohl das Niveau der FISIM als auch die Aufteilung auf Kredit-FISIM und Einlagen-FISIM 

hängen erheblich von der Wahl des verwendeten Referenzzinssatzes ab. Kellermann und 

Schlag (2013a) zeigen im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse, dass mit sinkendem Re-

ferenzzinssatz die Kredit-FISIM ansteigen, wohingegen die Einlagen-FISIM sinken. Ein 

erheblicher Einfluss auf das Niveau der FISIM geht auch von der spezifischen Abgrenzung der 

FISIM-relevanten Finanzinstrumente aus. Gemäss dem ESVG 2010 (§14.04) setzen sich 𝐸 aus 

den Einlagen der verwendenden institutionellen Sektoren sowie Einlagen aus der übrigen Welt 

zusammen. Unberücksichtigt bleiben Interbankeneinlagen. 𝐾 entspricht der Summe aus Kre-

diten an verwendende institutionelle Sektoren sowie Krediten an die übrige Welt. Die Inter-

bankenkredite werden wiederum nicht zu den FISIM-relevanten Instrumenten gerechnet. 

 

 

Abbildung 3-2 

Liechtensteiner Zahlenbeispiel: FISIM im Jahr 2011 

in Mio. Schweizer Franken, Zinssätze in Prozent 

                   (a) Einlagenseite                                                   (b) Kreditseite 

      

Quelle: AS: Bankenstatistik, eigene Berechnungen. 

 

 

In Liechtenstein ist der FISIM-relevante Einlagenbestand 𝐸 über den gesamten Unter-

suchungszeitraum 1998 bis 2013 höher als der FISIM-relevante Kreditbestand 𝐾. Abbildung 3-

2 bildet beispielhaft das Jahr 2011 ab, in dem der Einlagenbestand CHF 48‘541 Mio. und der 

Kreditbestand CHF 17‘978 Mio. betrug. Die gezahlten Passivzinsen betragen CHF 117,8 Mio. 
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und die Aktivzinsen CHF 128,8 Mio., so dass der Nettozinsertrag negativ wird. Die Ent-

wicklung der Nettozinserträge und der FISIM im Zeitraum 1998 bis 2013 wird in Abbildung 3-

3 in einen Vergleich gestellt. Die Nettozinserträge ohne Interbankenmarkt sind durch die rote 

Linie repräsentiert. Im Zeitraum 1998 bis 2008 waren die von den Banken erzielten Netto-

zinserträge in dieser Abgrenzung zumeist negativ, d.h. die geleisteten Einlagenzinsen über-

steigen die Erträge aus der Kreditvergabe. Dennoch entstand im Bankensektor durch die im 

Kreditgeschäft erbrachten Dienstleistungen ein erheblicher Produktionswert. Im Jahr 1998 

betrugen die unterstellte Bankgebühren gemäss VGR FL CHF 300,1 Mio. und stiegen bis zum 

Jahr 2008 auf über CHF 600 Mio. an. Im Jahr 2013 liegt der FISIM-Gesamtbetrag bei CHF 

246,1 Mio. Seit 2009 konvergieren die Nettozinserträge und die unterstellte Bankgebühr jedoch 

deutlich. Die Nettozinserträge belaufen sich in 2013 auf CHF 113,6 Mio., die FISIM auf CHF 

299,5 Mio. Die Nettozinserträge inklusive Interbankenmarkt sind in Abbildung 3-3 durch die 

blaue Linie illustriert. Niveau und Entwicklung des Nettozinsertrags gesamt decken sich 

annähernd mit jenen des in der VGR FL ausgewiesenen FISIM-Gesamtbetrags. 

 

 

Abbildung 3-3 

Nettozinsen und FISIM im Vergleich 

in Mio. Schweizer Franken, zu laufenden Preisen 

 

FISIM-Daten: 1998-2011: VGR FL, 2012-2013: eigene Berechnungen. 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, VGR FL, eigene Berechnungen. 

 

 

  



 17 

 

 

 

3.2. Berechnung Kredit-FISIM und Einlagen-FISIM 

 

Wie oben erwähnt, publiziert die VGR FL Daten zur unterstellten Bankgebühr für den Zeitraum 

1998 bis 2011. Die beiden Komponenten Kredit-FISIM und Einlagen-FISIM finden sich in den 

amtlichen Statistiken hingegen nicht und wurden auf Basis der beiden nachstehenden Formeln 

berechnet. Gleichung (3-3) drückt das Kredit-FISIM 

 

(3-3)  𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 − 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑀𝑡 = 𝑍𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒 𝑎𝑢𝑓 𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑔𝑒𝑛 𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 − 𝐾𝑡 ∗ 𝑟𝑅,𝑡 

mit     𝐾𝑡 = (𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑔𝑒𝑛 𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 + 𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑔𝑒𝑛 𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡−1) 2⁄  

 

als Differenz des Zinsertrags der Kreditinstitute auf Forderungen gegenüber Kunden und dem 

mit dem Referenzzinssatz bewerteten Krediten aus. Diese gehen als arithmetisches Mittel der 

Forderungen gegen Kunden aus dem Stand des Rechnungsjahres und dem Stand am Ende des 

Vorjahres in die Berechnungen ein (vgl. Oehry, 2000, S. 202 und Angaben von Mario Schädler, 

Mitarbeiter beim Amt für Statistik, Email vom Januar 2011). 

 

 

Tabelle 3-1 

Berechnung Kredit-FISIM aus der VGR FL 

in Mio. Schweizer Franken, zu laufenden Preisen 

 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, eigene Berechnungen. 
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Tabelle 3-1 zeigt die einzelnen Komponenten und die berechneten Kredit-FISIM. Die 

Basisdaten sind der Liechtensteiner Bankstatistik entnommen. Die Zinserträge entsprechen den 

in der Erfolgsrechnung der Bankstatistik ausgewiesenen empfangenen Aktivzinsen auf Kredite. 

Die in Tabelle 3-1 aufgeführten durchschnittlichen Kreditzinsen 𝑟𝐾,𝑡 entsprechen dem Quotient 

aus empfangenen Aktivzinsen und Forderungen gegenüber Kunden (Jahresmittel). Die Ein-

lagen-FISIM  

 

(3-4) 𝐸𝑖𝑛𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 − 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑀𝑡 = 𝐸𝑡 ∗ 𝑟𝑅,𝑡 − (𝑍𝑖𝑛𝑠𝑎𝑢𝑓𝑤𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑡 

                                                                    − 𝑉𝑒𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑔𝑒𝑛ü𝑏𝑒𝑟 𝐵𝑎𝑛𝑘𝑒𝑛𝑡) 

mit 𝐸𝑡 = (∑ 𝑉𝑒𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡 3
𝑖=1 + ∑ 𝑉𝑒𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡−1 3

𝑖=1 )/2 

und 1 = 𝑉𝑒𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑔𝑒𝑛ü𝑏𝑒𝑟 𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 

  2 = 𝑉𝑒𝑟𝑏𝑟𝑖𝑒𝑓𝑡𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 

  3 = 𝑆𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 

 

ergeben sich aus den mit dem Referenzzinssatz bewerteten Einlagen abzüglich dem Zins-

aufwand. Der Einlagenbestand setzt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, den 

verbrieften Verbindlichkeiten sowie den sonstigen Verbindlichkeiten zusammen. Diese gehen 

wiederum als arithmetisches Mittel aus dem Stand des Rechnungsjahres und dem Stand am 

Ende des Vorjahres in die Berechnung ein. 

 

Tabelle 3-2 sind die einzelnen Komponenten und die berechneten Einlagen-FISIM zu 

entnehmen. Bei der Berechnung der Einlagen-FISIM werden vom gesamten Zinsaufwand die 

Verbindlichkeiten gegenüber den Banken subtrahiert. Da der gesamte Zinsaufwand in der 

jährlichen Erfolgsrechnung der Liechtensteiner Bankstatistik erst ab 2005 aufgegliedert wird, 

muss für den Zeitraum 1998 bis 2004 eine residuale Bestimmung der Einlagen-FISIM erfolgen 

(vgl. hierzu die farbig markierten Bereiche in Tabelle 3-2 und deren Erläuterungen). Die in der 

Tabelle aufgeführten durchschnittlichen Einlagenzinsen 𝑟𝐸,𝑡 entsprechen dem Quotient aus 

gezahlten Passivzinsen auf Einlagen und Einlagenbestand (Jahresmittel). Die Summe aus den 

berechneten Kredit-FISIM und Einlagen-FISIM ergibt den FISIM-Gesamtbetrag. Mit Aus-

nahme des Jahres 2007 stimmen die berechneten FISIM-Gesamtbeträge im Zeitraum 1998 bis 

2011 mit den in der VGR FL ausgewiesenen Werte überein (vgl. hierzu die letzten Spalte in 

Tabelle 3-3). Hieraus kann geschlossen werden, dass die den Berechnungen zugrunde liegenden 

Referenzzinssätze korrekt sind und denen in der VGR FL verwendeten Referenzzinssätzen 

entsprechen. Die Differenz des Jahres 2007 kann nicht erklärt werden.  
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Tabelle 3-2 

Berechnung Einlagen-FISIM aus der VGR FL 

in Mio. Schweizer Franken, zu laufenden Preisen 

 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, eigene Berechnungen. 

 

 

Tabelle 3-3 

Kredit-FISIM und Einlagen-FISIM aus der VGR FL 

in Mio. Schweizer Franken, zu laufenden Preisen, Anteile in Prozent 

 

Im Jahr 2007 ergibt sich in den Berechnungen der FISIM ein von der VGR FL abweichender Wert. 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, VGR FL, eigene Berechnungen. 
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Tabelle 3-3 weist darüber hinaus auch die Anteile des Kredit-FISIM und des Einlagen-FISIM 

am FISIM-Gesamtbetrag aus. In 2002 setzte sich dieser zu 24 % aus Kredit-FISIM und zu 76 % 

aus Einlagen-FISIM zusammen. Am Ende des Untersuchungszeitraums hat sich diese Relation 

umgedreht, in 2013 betrug der Anteil der Kredit-FISIM 73 % und der Anteil der Einlagen-

FISIM 27 % (vgl. Tabelle 3-3 und Abbildung 3-4). 

 

 

Abbildung 3-4 

Zusammensetzung FISIM / Unterstellte Bankgebühren 

in Mio. Schweizer Franken, zu laufenden Preisen 

 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, VGR FL, eigene Berechnungen. 
 

 

3.3 Berechnung des Referenzzinssatzes 

 

Zur Bestimmung des Referenzzinssatzes wird in der VGR FL die erste von vier im ESVG 1995 

vorgeschlagenen Methoden verwendet (vgl. Oehry, 2000, S. 202). Diese wurde auch in der 

Verordnung (EG) Nr. 1889/2002 als definitive Berechnungsmethode für die Länder der EU und 

EWR festgelegt (vgl. ESVG 1995, revidiert 2002 sowie Anhang 3). Hiernach ergibt sich der 

Referenzzinssatz als Quotient aus den empfangenen Zinsen auf Darlehen zwischen den Kredit-

instituten (zwischen den Sektoren S.122 und S.123) und dem Bestand an Darlehen zwischen 

den Kreditinstituten (zwischen den Sektoren S.122 und S.123). Der Bestand an Darlehen geht 

als arithmetisches Mittel aus dem Stand des Rechnungsjahres und dem Stand am Ende des 

Vorjahres in die Berechnung ein (vgl. Oehry, 2000, S. 202 und Angaben von Mario Schädler, 

Mitarbeiter beim Amt für Statistik, Email vom Januar 2011). 
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(3-5)  𝑟𝑅,𝑡 = 𝑍𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒 𝑎𝑢𝑠 𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑘𝑒𝑛𝑡 𝐾𝑡
𝐵⁄  

mit  𝐾𝑡
𝐵 = (𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑘𝑒𝑛𝑡 + 𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑘𝑒𝑛𝑡−1) 2⁄  

 

 

Tabelle 3-4 

Berechnung des Referenzzinssatzes aus der VGR FL 

in Mio. Schweizer Franken, zu laufenden Preisen, Zinssatz in Prozent 

 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, eigene Berechnungen. 

 

 

Die Resultate der Berechnungen des in der VGR FL verwendeten Referenzzinssatzes 𝑟𝑅,𝑡 sind 

in Tabelle 3-4 ausgewiesen. Ergebnisse liegen für den Zeitraum 1998 bis 2013 vor. Der für 

Liechtenstein berechnete Referenzzinssatz entspricht nahezu exakt dem Einlagenzins der 

Banken (vgl. Abbildung 3-5, Teil a). Im Vergleich zum LIBOR10, der international häufig als 

Interbankenzinssatz interpretiert wird, liegt der berechnete Referenzzinssatz in Liechtenstein 

jedoch deutlich höher (vgl. Abbildung 3-5, Teil b). Abbildung 3-6 illustriert die Entwicklung 

von 𝑟𝑅,𝑡 im Vergleich zu den durchschnittlichen Einlagenzinsen 𝑟𝐸,𝑡 und Kreditzinsen 𝑟𝐾,𝑡. Mit 

Ausnahme der Jahre 1999 bis 2001 und 2006 bis 2008 bewegt sich der Referenzzinssatz 𝑟𝑅,𝑡 im 

Zinskorridor zwischen 𝑟𝐾,𝑡 und 𝑟𝐸,𝑡. 

                                                 
10  LIBOR ist der durchschnittliche Interbankenzinssatz, zu dem eine ausgewählte Gruppe von international 

tätigen Grossbanken auf dem Londoner Geldmarkt bereit ist, einander Kredite zu gewähren. Den LIBOR gibt 

es in 8 Laufzeiten (Overnight bis 12 Monate) und in 5 verschiedenen Währungen. 
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Abbildung 3-5 

Referenzzinssatz im Vergleich zu anderen Zinssätzen 

in Prozent 

               (a) Einlagenzins Banken                                  (b) Interbankenzinssätze 
                              berechnet                                             LIBOR CHF, verschiedene Laufzeiten 

     

Quelle: AS: Bankenstatistik, SNB, eigene Berechnungen. 

 

 

Abbildung 3-6 

Berechnete Zinssätze: Referenzzinssatz, Einlagen- und Kreditzinssatz 

Zeitraum 1998 bis 2013, in Prozent 

 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, eigene Berechnungen. 
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4. Alternative Berechnungsverfahren 

 

Sowohl das Niveau, die Volatilität als auch der zyklische Verlauf der FISIM hängen erheblich 

von der Wahl des verwendeten Referenzzinssatzes ab. Dasselbe gilt für die Aufteilung der 

FISIM auf Kredit-FISIM und Einlagen-FISIM. Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Effekte 

die Variation des Referenzzinssatzes bzw. des Referenzzinssatzregimes auf das Niveau und die 

Dynamik der unterstellten Bankgebühr in der VGR FL hat. Unterschieden werden der in der 

Schweizer VGR verwendete Berechnungsmodus und ein alternatives Verfahren, das auf der 

Risikobereinigung der FISIM beruht (vgl. Kellermann und Schlag, 2013a). 

 

 

4.1. Schweizer Berechnungsmodus 

 

Der Schweizer Berechnungsmodus unterscheidet sich von dem der VGR FL zugrunde 

liegenden nur in Bezug auf die Ermittlung des Referenzzinssatzes. Im Weiteren wird der 

Schweizer Modus auf die Liechtensteiner Datenbasis übertragen und so historische Zeitreihen 

für den Zeitraum 1998 bis 2013 generiert. Die sich ergebenden Grössen und Aggregate – der 

Referenzzinssatz, die beiden FISIM-Komponenten und der Produktionswert der Kreditinstitute 

– werden in einen Vergleich zur VGR FL gestellt. 

 

 

4.1.1. Referenzzinssatz 

 

In der Schweizer VGR wird der Referenzzinssatz – entgegen der in den EU-Ländern und in 

Liechtenstein gängigen Praxis –  

 

(4-1) 𝑟𝑅,𝑡 =
Kreditvolument−1∗𝑟𝐾,𝑡−1+ Einlagenvolument−1∗𝑟𝐸,𝑡−1

Kreditvolument−1 + Einlagenvolument−1
 

 

als gewichteter Durchschnitt der um eine Periode verzögerten fakturierten Kreditzinsen 𝑟𝐾,𝑡−1 

und Einlagenzinsen 𝑟𝐸,𝑡−1 berechnet (vgl. BFS, 2007)11. Dabei wird das gesamte Einlagen- und 

                                                 
11  Für die Schweiz liefert der Interbankenzinssatz – dessen Verwendung ist von Eurostat und der Europäischen 

Kommission gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1889/2002 für die EU-Staaten festgeschrieben – nach Angaben 

des BFS (2007, S. 6) keine brauchbaren Ergebnisse. Die entsprechenden FISIM-Resultate sind demnach nicht 

robust und spiegelten das Einlagen- und Kreditgeschäft in der Schweiz nur in unzulänglicher Weise wider (vgl. 

BFS, 2007, S. 6). 
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Kreditvolumen inklusive Banken bzw. der gesamte Zinsertrag und gesamte Zinsaufwand 

herangezogen. Als gewichteter Durchschnitt befindet sich der Referenzzinssatz tendenziell im 

Zinskorridor zwischen Kredit- und Einlagenzinsen, so dass sich die FISIM etwa hälftig aus 

Einlagen-FISIM und Kredit-FISIM zusammensetzt (vgl. Kellermann und Schlag, 2013a, S. 23). 

Negative Kredit-FISIM – wie sie sich in den Jahren 1998 bis 2001 und 2006 bis 2008 in der 

VGR FL ergeben (vgl. Tabelle 3-1) – stellen sich nach dem Schweizer Berechnungsmodus eher 

selten ein. 

 

Die Anwendung des CH-Modus gemäss Gleichung 4-1 auf Liechtensteiner Daten ergibt einen 

Referenzzinssatz, der erheblich von dem Referenzzinssatz gemäss VGR FL abweicht. Die 

Resultate der Berechnungen sind Tabelle 4-1 zu entnehmen. Abbildung 4-1 illustriert den 

Verlauf der Referenzzinssätze im Vergleich. Der Referenzzinssatz nach FL-Modus ist erheblich 

volatiler als der nach CH-Modus. Aufgrund seiner Konstruktion als gewichteter Durchschnitt 

aus Kredit- und Einlagenzinsen bewegt sich der Referenzzinssatz nach CH-Modus vorwiegend 

in dem von diesen beiden Zinssätzen aufgespannten Zinskorridor. Eine Ausnahme bilden die 

Jahre 2000, 2002 und 2009, in denen der Referenzzinssatz einmal unterhalb des Einlagen-

zinssatzes (Jahr 2000) und zweimal oberhalb des Kreditzinssatzes (Jahre 2002 und 2009) liegt 

(vgl. Abbildung 4-1). 

 

Abbildung 4-1 

Referenzzinssätze: Vergleich FL-Modus und CH-Modus 

Zeitraum 1998 bis 2013, in Prozent 

 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, eigene Berechnungen. 
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Tabelle 4-1 

Berechnung des Referenzzinssatzes mit CH-Modus 

in Mio. Schweizer Franken, zu laufenden Preisen, Zinssatz in Prozent 

 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, eigene Berechnungen. 

 

 

4.1.2. FISIM 

 

Wird der Referenzzinssatz nach CH-Modus der FISIM-Berechnung zugrunde gelegt, so 

ergeben sich für die Liechtensteiner Kreditinstitute geringere FISIM-Gesamtbeträge als in der 

VGR FL ausgewiesen (vgl. Tabelle 4-2). Abbildung 4-2 stellt die beiden FISIM-Beträge 

gegenüber. Die Reduktion zeigt sich über den gesamte Zeitraum 1999 bis 2013. Insbesondere 

der starke Aufbau der FISIM im Zeitraum 2005 bis 2008 wird durch die Verwendung des 

Referenzzinssatzes nach CH-Modus abgeschwächt. Auch die Verteilung der FISIM auf Kredit-

FISIM und Einlagen-FISIM verändert sich deutlich, insbesondere die Kredit-FISIM nimmt in 

der Berechnung nach CH-Modus weniger häufig negativ Werte an (vgl. Abbildung 4-3, Teil a). 
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Abbildung 4-2 

FISIM: FL Modus und CH-Modus im Vergleich 

in Mio. Schweizer Franken, Zeitraum 1998 bis 2013 

 

FISIM gemäss VGR FL: 1998-2011, 2012-2013: eigene Berechnungen. 

Quelle: AS: VGR FL, eigene Berechnungen. 

 

 

Abbildung 4-3 

Kredit-FISIM und Einlagen FISIM: FL Modus und CH-Modus im Vergleich 

in Mio. Schweizer Franken, Zeitraum 1998 bis 2013 

                       (a) Kredit-FISIM                                            (b) Einlagen-FISIM 

    

FISIM gemäss VGR FL: 1998-2011, 2012-2013: eigene Berechnungen. 

Quelle: AS: VGR FL, eigene Berechnungen. 
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Tabelle 4-2 

Kredit-FISIM und Einlagen-FISIM mit CH-Modus 

in Mio. Schweizer Franken, zu laufenden Preisen, Anteile in Prozent 

 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, eigene Berechnungen. 

 

 

4.2. Risikobereinigung 

 

Ein alternatives Verfahren beruht auf der Risikobereinigung der FISIM. Es besteht darin, die 

FISIM-Beträge um die in ihr enthaltenen Risikoprämien zu bereinigen. Der hierfür verwendete 

methodische Ansatz geht ursprünglich auf Wang (2003) bzw. Wang et al. (2009) zurück und 

wird in Kellermann und Schlag (2013a) ausführlich beschrieben. 

 

 

4.2.1. Referenzzinssatz 

 

Die Risikoprämien errechnen sich aus den risikobedingten Zinsaufschlägen, die einen Teil der 

Zinsmarge zwischen den fakturierten Einlagen- und Kreditzinsen (𝑟𝐾 − 𝑟𝐸) ausmachen.12 Den 

Kreditinstituten fliessen die Risikoprämien für die Übernahme von diversen Risiken zu, 

                                                 
12  Zum Umgang mit Risikoprämien bei Versicherungsgesellschaften vgl. Kellermann und Schlag (2013a, S. 

30ff.) sowie Eichmann (2014). 
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wodurch die Zinserträge der Kreditinstitute und deren Einkommen ansteigen.13 In einem 

gewissen Widerspruch zur Systematik der VGR steht jedoch die Tatsache, dass der Anteil der 

Nettozinserträge, der auf Risikoprämien zurückzuführen ist, auch dem Produktionswert der 

Kreditinstitute zugeschlagen wird.14 Internationale Reformbestrebungen zielen daher darauf, 

Risikoaufschläge in der VGR als Zinstransfers zu behandeln. Sie verschwinden damit aus dem 

Produktionskonto der Kreditinstitute, was sowohl deren Produktionswert als auch die 

Bruttowertschöpfung reduziert.15 So schreibt das BFS (2014)16: 

 

„Aufgrund der zahlreichen Diskussionen bezüglich der (Nicht-)Berück-

sichtigung des Risikofaktors in der FISIM-Berechnung (Financial Inter-

mediation Services Indirectly Measured) anlässlich der Erarbeitung des 

ESVG 2010 wurde eine internationale Taskforce eingerichtet. Obschon in 

Bezug auf die Tatsache, dass das Risiko keine Komponente der Produktion 

darstellen darf, ein internationaler Konsens besteht, hat sich die Taskforce 

noch nicht auf eine zufriedenstellende Methode einigen können und deshalb 

entschieden, ihre Arbeit fortzuführen. Dieses Thema wurde auf die nächste 

Revision verschoben.“ (vgl. BFS, 2014, S. 2) 

 

Das im Folgenden auf das VGR FL übertragene Risikobereinigungsverfahren geht u.a. auf 

Wang et al. (2009) zurück. Die Autoren verabschieden sich von der Idee eines singulären 

Referenzzinssatzes und führen stattdessen multiple Referenzzinssätze ein. Diese werden 

                                                 
13 “Financial intermediation involves financial risk management and liquidity transformation, activities in which 

an institutional unit incurs financial liabilities for the purpose of acquiring mainly financial assets.” (vgl. SNA, 

§6.158) 
14 Die Kritik an der herrschenden FISIM-Praxis ist nicht als Kritik an der Einkommenshöhe oder -entwicklung 

im Sektor Kreditinstitute zu verstehen. Bemängelt wird, wie diese Einkommen im System der VGR als 

Produktionswert deklariert werden. Im System der VGR wird unter Produktion eine Tätigkeit verstanden, bei 

der „durch den Einsatz von Arbeitskräften, Kapital sowie Waren und Dienstleistungen andere Waren und 

Dienstleistungen produziert werden“ (vgl. ESVG 1995, §3.07). Das ESVG 95 listet Grenzfälle auf, für die 

Vereinbarungen getroffen worden sind, die den Konzeptrahmen des ESVG nicht einhalten. Hierzu wird auch 

das FISIM-Reglement gezählt (vgl. Eurostat, 1996, §1.13). 
15  Die im FISIM enthaltenen Risikoprämien haben verschiedene Verzerrungseffekte im Kontensystem der VGR 

zur Folge (vgl. Everett et al., 2013, Wang und Basu, 2007, Kellermann und Schlag, 2013a). 
16  Das FISIM-Problem wurde zuletzt von der ISWGNA FISIM Task Force – angesiedelt bei den Vereinten Na-

tionen – und der Task Force von Eurostat / OECD unter die Lupe genommen. Beide Task Forces haben mehrere 

Workshops zum Thema abgehalten und ausführliche Berichte publiziert (vgl. ISWGNA FISIM Task Force, 

2011a, b und Akriditis, 2012). Die von den FISIM-Arbeitsgruppen geführte Diskussion ist vielfältig. Sie 

umfasst Problemfelder im Zusammenhang mit der Behandlung von Risikoprämien, den Auswirkungen von 

Modifikationen in Bezug auf den Referenzzinssatz, der Behandlung von Kredit- und Anlageinstrumenten in 

ausländischer Währung, der Berücksichtigung von unterschiedlichen Laufzeiten dieser Finanz-instrumente 

(Maturity), der Deflationierung der FISIM, der Bestimmung der FSIM bei den Importen. Der Be-

rechnungsmodus der Bankenwertschöpfung wurde auch vom Irving Fisher Committee on Central Bank 

Statistics (IFC), das an der BIS (Bank of International Settlements) in Basel angesiedelt ist, thematisiert. Über 

die letzten Jahre fanden auf dem jährlichen World Statistics Congress of the International Statistical Institute 

(ISI) vom IFC mehrere Sessions mit wissenschaftlichen Vorträgen zum Thema statt. Auch beim Schweizer 

Bundesamt für Statistik (BFS) in Neuchâtel wurde im Bereich Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung jüngst 

eine Arbeitsgruppe zum FISIM-Thema eingesetzt. 
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passend zu den jeweiligen Finanzinstrumenten in der Bilanz der Kreditinstitute festgelegt und 

können aus Sicht der Bankkunden als Opportunitätszinssätze interpretiert werden. Die 

Basisüberlegung dabei ist, dass für jedes Finanzinstrument ein alternatives Instrument mit 

vergleichbarer Laufzeit und Risikoeigenschaft am Markt verfügbar ist. Der Umstand, dass sich 

die Bankkunden für die Produkte der Kreditinstitute – und gegen die entsprechenden Substitute 

– entscheiden, drückt deren Zahlungsbereitschaft für die spezifische Leistung der Bank aus. An 

dieser wird der tatsächliche Wert der unterstellten Bankdienstleistungen bemessen. Der Ansatz 

von Wang (2003) bzw. Wang et al. (2009) wird in Kellermann und Schlag (2013a) im Detail 

beschrieben und auf Schweizer Daten angewendet. 

 

Aus dem Referenzzinssatz und den Opportunitätszinsen errechnet sich die risikobereinigte 

FISIM gemäss folgender Formeln:  

 

(4-1) 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑀 = 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑀 + 𝐸𝑖𝑛𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑀 

(4-2) 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑀 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 = 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑀 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 ∗ [
𝑟𝐾−𝑟𝐾

𝑂𝑝

𝑟𝐾−𝑟𝑅
] 

(4-3) 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑀 𝐸𝑖𝑛𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑀 𝐸𝑖𝑛𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 ∗ [
𝑟𝐸

𝑂𝑝
−𝑟𝐸

𝑟𝑅−𝑟𝐸
]. 

 

In die Berechnungen gehen die zwei in Tabelle 4-3 ausgewiesenen Opportunitätszinssätze (𝑟𝐾
𝑂𝑝

 

und 𝑟𝐸
𝑂𝑝

) ein, die der Bankenstatistik der Schweizer Nationalbank (SNB) entnommen sind. Die 

Auswahl erfolgte nach deren ökonomischer Eignung. Gleichzeitig wird darauf geachtet, dass 

die gewählten Opportunitätszinssätze plausible Ergebnisse liefern. Beide sollten in dem 

Untersuchungszeitraum im Zinskorridor liegen, d.h. auf der Kreditseite oberhalb und auf der 

Einlagenseite unterhalb des Referenzzinssatzes. Auf der Kreditseite (𝑟𝐾
𝑂𝑝

) werden die Rendite 

einer CHF Anleihe der Eidgenossenschaft (Laufzeit 8 Jahre) und auf der Einlagenseite (𝑟𝐸
𝑂𝑝

) 

die Rendite von Obligationen der Eidgenossenschaft (7 Jahre) verwendet (vgl. Tabelle 4-3, 

Spalte 2 und 4). Diese liegen nur in wenigen betrachteten Jahren ausserhalb des Zinskorridors 

zwischen Kreditzins 𝑟𝐾 und Einlagenzins 𝑟𝐸 (vgl. Abbildung 4-4). 
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Tabelle 4-3 

Verwendete Zinssätze bei der Risikobereinigung 

in Prozent 

 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, SNB: Statistisches Monatsheft, eigene Berechnungen. 

 

 

Abbildung 4-4 

Zinskorridor: Einlagen- und Kreditzinssätze versus Opportunitätskosten 

Zeitraum 1998 bis 2013, in Prozent 

 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, SNB, eigene Berechnungen. 
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4.2.2. FISIM 

 

Über den gesamten Zeitraum bleibt die risikobereinigte FISIM unter dem Wert der FISIM 

gemäss VGR FL. Diese reduziert sich dabei im Durchschnitt um jährlich 43 %, wobei die 

FISIM-Reduktion einen Höchstwert von 100 % in 1998 annimmt und nur sehr geringen Werte 

von 1 % bzw. 2 % in den Jahren 2004 und 2002. In den Jahren 2012 und 2013 werden FISIM-

Reduktionen von 74 % bzw. 52 % approximiert (vgl. Tabelle 4-4). Der Produktionswert im 

Sektor Kreditinstitute geht in Folge der Risikobereinigung im Untersuchungszeitraum um 

durchschnittlich gut 15 % zurück (vgl. Tabelle 4-4). 

 

 

Tabelle 4-4 

Auswirkungen der Risikobereinigung der FISIM 

in Mio. Schweizer Franken, zu laufenden Preisen, Differenz in Prozent 

 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, VGR FL, SNB, eigene Berechnungen. 

 

 

Eine Vergleichsrechnung für die Schweizer Volkswirtschaft zeigt, dass die Risikobereinigung 

die Schweizer FISIM um knapp 60 % reduziert, wodurch der Produktionswert der Banken um 
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gut ein Viertel abnimmt (vgl. Kellermann und Schlag, 2013a, S. 40).17,18 Empirische 

Untersuchungen von Basu et al. (2011) für die USA und Colangelo und Inklaar (2012) für den 

Euro-Raum kommen auf vergleichbare Auswirkungen der Risikobereinigung. Die Autoren 

verwenden jeweils den methodischen Ansatz von Wang et al. (2009). Basu et al. (2011) zeigen 

für die USA, dass die Berücksichtigung multipler Referenzzinssätze die FISIM im Zeitraum 

1997 bis 2007 um durchschnittlich 45 % und den Produktionswert der Kreditinstitute um 21 % 

reduziert. Colangelo und Inklaar (2012) ermitteln für den Euro-Raum eine Reduktion der 

FISIM in Folge der Risikobereinigung zwischen 24 % und 40 % im Zeitraum 2003 bis 2008. 

 

 

Abbildung 4-5 

FISIM: FL Modus und risikobereinigte FISIM im Vergleich 

in Mio. Schweizer Franken, Zeitraum 1998 bis 2013 

 

FISIM gemäss VGR FL: 1998-2011, 2012-2013: eigene Berechnungen. 

Quelle: AS: VGR FL, eigene Berechnungen. 

 

  

                                                 
17  Die insgesamt stärker ausgeprägte Reagibilität der Schweizer gegenüber den Liechtensteiner Daten kann auf 

zwei Erklärungsfaktoren zurückgeführt werden. Was die FISIM anbelangt, so scheinen die Risikoprämien in 

der Schweiz höher auszufallen. Gleichzeitig macht die FISIM in der Schweizer VGR gegenüber FISDM einen 

höheren Anteil aus, so dass sich der Produktionswert aufgrund von FISIM-Veränderungen entsprechend stärker 

anpasst. 
18  Zur Prüfung der Plausibilität der Ergebnisse approximieren Kellermann und Schlag (2013a, S. 42f.) zusätzlich 

eine risikobereinigte FISIM anhand der Faktorkosten. Die Faktorkosten stellen dabei den Gesamtwert der bei 

der Herstellung angefallenen Faktor- und Vorleistungen dar. Die Risikoprämie entspricht der FISIM abzüglich 

den berechneten Faktorkosten. Es ergeben sich Reduktionen der FISIM-Beträge von ca. 40 %. 
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4.2.3. Risikobereinigung und Dynamik der Wertschöpfung der Kreditinstitute 

 

Ein verblüffendes Phänomen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wertschöpfung im 

Kreditsektor wurde von Haldane et al. (2010) in die Diskussion eingebracht. In einer Rede aus 

dem Jahr 2010 beschreibt der Executive Director for Financial Stability der Bank of England 

folgende Beobachtung: 

 

„… the nominal gross value-added (GVA) of the financial sector in the UK 

grew at the fastest pace on record in 2008Q4. As a share of whole economy 

output, the direct contribution of the UK financial sector rose to 9 % in the 

last quarter of 2008. Financial corporations’ gross operating surplus (GVA 

less compensation for employees and other taxes on production) increased by 

£5.0bn to £20bn, also the largest quarterly increase on record. At a time when 

people believed banks were contributing the least to the economy since the 

1930s, the National Accounts indicated the financial sector was contributing 

the most since the mid-1980s.” (vgl. Haldane et al., 2010, S. 88). 

 

Der Umstand, dass die Wertschöpfung der britischen Kreditinstitute im Vorfeld der Finanzkrise 

und selbst im Krisenjahr 2008 stark ansteigt, ist tatsächlich ökonomisch wenig plausibel. 

Dennoch lassen sich ähnliche Entwicklungen auch in anderen Industrieländern beobachten. 

Kellermann und Schlag (2013a, S. 44f.) können zeigen, dass gerade in den frühen 1990er 

Jahren, in denen sich in der Schweiz eine notorische Hypotheken- und Bankenkrise aufbaute, 

der institutionelle Sektor der Kreditinstitute – was die Wertschöpfung gemäss VGR anbelangt 

– grosse Erfolge aufweisen konnte. Haldane et al. (2010) vertreten die Auffassung, wonach 

diese Auffälligkeit im zeitlichen Umfeld von Bankenkrisen auf Mängel im gültige VGR-Modus 

zur Berechnung der Wertschöpfung und insbesondere der FISIM zurückzuführen sind. Es 

überrascht daher wenig, dass sich ein vergleichbar frappantes Muster auch in der Liech-

tensteiner VGR findet. 

 

Abbildung 5-1 (Teil a) illustriert die Entwicklung der FISIM im Zeitraum 1999 bis 2013, 

abgetragen sind das Niveau sowie die Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr. Wie im 

internationalen Umfeld, ist der Zuwachs der FISIM auch in Liechtenstein im Zeitraum 2004 bis 

2007 auffallend hoch. Zwar legte das nominale Bruttoinlandprodukt in dieser Zeitspanne 

ebenfalls recht kräftig zu, mit Veränderungsraten von 3,9 %, 6,1 %, 10,1 % und 10,1 %, so dass 

eine gewisse prozyklische Entwicklung der FISIM in der Natur der Sache liegt. Der Anstieg 

der FISDM bleibt mit durchschnittlich 6,9 % jedoch auffällig unter dem der FISIM von 13,3 % 

(vgl. Abbildung 4-6, Teil b). Bemerkenswert ist vor allem das Krisenjahr 2008, in dem die 
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Gesamtwirtschaft in Folge der Bankenkrise einen Einbruch der Produktionstätigkeit hinnehmen 

muss (nominales BIP nimmt um 0,4 % gegenüber dem Vorjahr ab) und auch die FISDM 

rückläufig wird. Dennoch verzeichnet die FISIM im selben Jahr einen Zuwachs von über 30 % 

und einen Rekordstand von über CHF 620 Mio. 

 

 

Abbildung 4-6 

FISIM und FISDM in Liechtenstein 

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (LHS) in Prozent, 

Niveau in Mio. CHF (RHS) 

(a) FISIM 

 

FISIM-Daten: 1998-2011: VGR FL, 2012-2013: eigene Berechnungen. 

(a) FISDM 

 

Quelle: AS: Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, VGR FL, eigene Berechnungen. 
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Die beschriebene Zyklizität der FISIM bzw. der Wertschöpfung liefert ein Argument zu 

Gunsten der Risikobereinigung. So können Kellermann und Schlag (2013a) nachweisen, dass 

durch die Risikobereinigung das kontraintuitive Muster der FISIM aus dem Produktionskonto 

der Schweizer VGR verschwindet. Auch im Liechtensteiner Bankensektor ergibt die 

Risikobereinigung eine merkliche Veränderung. Abbildung 4-7 stellt die Entwicklung der 

FISIM gemäss VGR FL Modus den Entwicklungen gemäss der Alternativberechnungen 

gegenüber. Zu erkennen ist, dass die FISIM durch die Risikobereinigung insbesondere in den 

Jahren 2005 bis 2008 merklich an Dynamik einbüsst. Darüber hinaus zeigt Abbildung 4-7, dass 

die risikobereinigte FISIM in verschiedenen Jahren der FISIM gemäss CH-Modus recht nahe 

kommt. Der Grund hierfür ist, dass sich die Opportunitätszinsen – ebenso wie der Referenz-

zinssatz gemäss CH-Modus – fast über den gesamten Untersuchungszeitraum im Zinskorridor 

bewegen.  

 

 

Abbildung 4-7 

FISIM: FL Modus, CH-Modus und risikobereinigte FISIM im Vergleich 

in Mio. Schweizer Franken, Zeitraum 1998 bis 2013 

 

FISIM gemäss VGR FL: 1998-2011, 2012-2013: eigene Berechnungen. 

Quelle: AS: VGR FL, eigene Berechnungen. 
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5. Auswirkungen der Korrektur der FISIM auf verschiedene volkswirtschaftliche 

Aggregate 

 

5.1. Bruttowertschöpfung der Kreditinstitute 

 

Die in Abschnitt 4 beschriebenen alternativen FISIM-Abgrenzungen schlagen sich nicht nur im 

Produktionswert der Kreditinstitute nieder, sondern haben auch Auswirkungen auf die Höhe 

der Bruttowertschöpfung (BWS) der Banken. Um diese zu quantifizieren, ist zunächst die BWS 

der Kreditinstitute nach herrschendem VGR FL Modus zu berechnen. Aktuell stellt die VGR 

FL Daten zur Wertschöpfung auf Ebene der Volkswirtschaft und der institutionellen Sektoren 

bereit, die Wertschöpfung im Subsektor Kreditinstitute wird hingegen nicht publiziert (vgl. 

hierzu die Ausführungen in Anhang 2). Ausgangspunkt der Berechnungen bildet der 

Produktionswert der Kreditinstitute. Dieser entspricht der Summe aus FISDM und FISIM. 

Beide Komponenten wurden in Abschnitt 2 der vorliegenden Studie nach gültigem VGR FL 

Modus approximiert. Durch Subtraktion der im Bankensektor anfallenden Vorleistungen ergibt 

sich die BWS der Kreditinstitute. Angaben zur Höhe der Vorleistungen sind der Erfolgs-

rechnung der Liechtensteiner Bankstatistik entnommen. Sie sind approximiert als Geschäfts- 

und Bürokosten im Zeitraum 1998 bis 2001 bzw. Sachaufwand im Zeitraum 2002 bis 2013 

zuzüglich Kommissionsaufwand (vgl. hierzu auch Tabelle A4-1 in Anhang 4). Eine vertiefte 

Diskussion der Wertschöpfungsberechnung findet sich in Kellermann und Schlag (2015). 

 

Im linken Teil der Tabelle 5-1 sind die Ergebnisse der Berechnung nach VGR FL Modus 

aufgeführt. In 1998 betrug die BWS der Kreditinstitute CHF 612 Mio. bzw. 83 % an der BWS 

des institutionellen Sektors S.12 Finanzielle Kapitalgesellschaften oder 16,5 % an der gesamten 

BWS der Volkswirtschaft. Nach einem Anstieg auf über CHF 970 Mio. in 2008 lag die BWS 

in 2011 bei CHF 456 Mio. Knapp 51 % der BWS des institutionellen Sektors S.12 oder knapp 

9 % der gesamten BWS in Liechtenstein wurden im Jahr 2011 von den Kreditinstituten 

erwirtschaftet (vgl. Tabelle 5-1). Im Vergleich zu den Jahren 2007 und 2008 hat damit der 

relative Anteil der BWS der Kreditinstitute an der gesamten BWS der Liechtensteiner Volks-

wirtschaft um 8 Prozentpunkte abgenommen (vgl. Abbildung 5-1, rote Linie). 
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Tabelle 5-1 

Bruttowertschöpfung der Kreditinstitute S.122 

Niveau in Mio. Schweizer Franken, Reduktionen und Anteile in Prozent 

 

S.1: Gesamtwirtschaft, S.12: Finanzielle Kapitalgesellschaften, S.122 Kreditinstitute. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

 

Abbildung 5-1 

Bruttowertschöpfung der Kreditinstitute S.122 

Anteil an der gesamten Bruttowertschöpfung, in Prozent 

 

Quelle: AS: VGR FL, eigene Berechnungen. 
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Tabelle 5-1 enthält auch die Ergebnisse der BWS-Berechnung, denen die korrigierten FISIM-

Beträge zugrunde gelegt wurden. Verglichen werden die BWS auf Basis der FISIM gemäss 

CH-Modus sowie auf Basis der risikobereinigten FISIM.19 Durch die Risikobereinigung der 

FISIM reduziert sich die BWS der Kreditinstitute gegenüber der amtlichen Abgrenzung über 

den gesamten Untersuchungszeitraum, im Durchschnitt beträgt die Verringerung 21 %. Die 

Reduktion beträgt in den Jahren 2007 und 2008 CHF 233 Mio. bzw. CHF 311 Mio. Ver-

nachlässigbar kleine Abweichungen ergeben sich in den Jahren 2002, 2004 und 2010. Ab-

bildung 5-1 zeigt, dass insbesondere der starke Niveauanstieg der amtlichen BWS im Zeitraum 

2005 bis 2008 durch die Risikobereinigung nivelliert wird. Am Ende des Untersuchungs-

zeitraums liegt der relative Anteil der BWS der Kreditinstitute an der BWS insgesamt bei 7 %, 

gegenüber 8,7 % gemäss VGR FL Modus. Der Anteil der BWS der Banken an der BWS des 

institutionellen Sektors S.12 beträgt 45,2 % gegenüber 50,8% gemäss VGR FL Modus. Auch 

die BWS nach CH-Modus fällt in den meisten Jahren geringer aus als die BWS nach 

herrschendem VGR FL Modus. Insgesamt ist hier die Reduktion mit 5 % im Durchschnitt 

jedoch vergleichsweise gering. 

 

 

5.2. VGR FL gemäss ESVG 1995 

 

Im Rahmen der derzeit gültigen VGR FL werden die unterstellten Bankgebühren / FISIM nach 

den Richtlinien der ursprünglichen Version des ESVG 1995 ermittelt und im Kontensystem der 

VGR behandelt (vgl. Tabelle A3-2 in Anhang 3). Die unterstellten Bankgebühren sind als Vor-

leistungen einem fiktiven Sektor zugerechnet. Eine Aufteilung der unterstellten Bankgebühren 

/ FISIM als Vorleistungen auf die nachfragenden Wirtschaftssektoren wird nicht vorgenommen 

(vgl. Oehry, 2000 sowie aktuelle Angaben vom Amt für Statistik).20 Die Verordnung (EG) Nr. 

448/98 des Europäischen Rates bleibt damit in der VGR FL unberücksichtigt (vgl. Tabelle A3-

2 in Anhang 3). 

 

Die Reduktion der FISIM als Folge alternativer Berechnungsverfahren hat auf verschiedene 

Aggregate in der VGR FL folgende Effekte: 

                                                 
19  Die Detailberechnungen und Erläuterungen in Bezug auf die Auswirkungen einer Korrektur der FISIM (FISIM 

gemäss CH-Modus, Risikobereinigung der FISIM) auf die BWS der Kreditinstitute sind in Tabelle A4-2 und 

A4-3 in Anhang 4 aufgeführt. 
20  Auch der Begriff FISIM findet in der VGR FL derzeit keine Anwendung (vgl. Oehry, 2000). 
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 Eine erste direkte Implikation ist, dass sich der Produktionswert und die Bruttowert-

schöpfung (BWS) der Kreditinstitute reduziert. Der Anteil der BWS der Kreditinstitute 

an der gesamten BWS der Volkswirtschaft nimmt ab. 

 Die BWS der übrigen Sektoren bleiben von Änderungen der FISIM unberührt, da die 

FISIM diesen nicht als Vorleistungen zugeschlagen werden. Durch die Reduktion des 

relativen Anteils der BWS der Kreditinstitute nehmen die relativen Anteile der BWS 

der übrigen Sektoren an der gesamten BWS der Volkswirtschaft zu. 

 Da die unterstellten Bankgebühren keine Vorleistungen im üblichen Sinne darstellen, 

reduziert sich die gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung, die die Summe der BWS 

der institutionellen Sektoren bildet. 

 Die Reduktion der FISIM (unterstellten Bankgebühren) wirkt hingegen neutral in Bezug 

auf die Höhe des Bruttoinlandprodukts (BIP). Grund hierfür ist, dass die unterstellten 

Bankgebühren zwar den Produktionswert erhöhen und damit auch die Bruttowert-

schöpfung (sie stellen einen Teil des Produktionswertes der Kreditinstitute dar). Die 

unterstellte Bankgebühr wird jedoch bei der Berechnung des BIP im Produktionskonto 

der VGR FL in gleicher Höhe wieder von der BWS insgesamt subtrahiert. 

 

 

5.3. VGR FL gemäss ESVG 2010 

 

Die Länder der Europäischen Union und die Schweiz haben im September 2014 den Übergang 

zum ESVG 2010 vollzogen (vgl. Abschnitt A3.3 in Anhang 3). Gemäss dem statistischen 

Programm 2014-2015 wird das Amt für Statistik in Liechtenstein den Ausweis der VGR FL auf 

das ESVG 2010 umstellen, um die internationale Vergleichbarkeit zu gewährleisten. In Bezug 

auf die Behandlung der FISIM in der VGR FL ist vorgesehen, die „Berechnung der unterstellten 

Bankgebühr anzupassen (Vorleistungsanteil)“ (vgl. AS, 2014a, S. 18). 

 

Im System des ESVG 2010 hätte die Reduktion der FISIM stärkere Auswirkungen als im 

Regime des ESVG 1995, wobei sich diese Auswirkungen bereits in der revidierten Version 

2002 des ESVG 1995 zeigen (vgl. Tabelle A3.2 in Anhang 3). Kellermann und Schlag (2013a) 

stellen im Kontensystem der Schweizer VGR diese Auswirkungen exemplarisch dar. Sie 

beziehen sich auf das Schweizer System, das bis August 2014 auf der Basis des ESVG 1995 in 

der revidierten Version 2002 Gültigkeit hatte. Die Reduktion der FISIM als Folge alternativer 

Berechnungsverfahren hat folgende Effekte: 



 40 

 

 

 

 Eine erste direkte Implikation ist, dass sich der Produktionswert der Kreditinstitute 

reduziert. Die Vergleichsrechnung für die Schweizer Volkswirtschaft zeigt, dass in 

Folge der Risikobereinigung der FISIM der Produktionswert der Banken um gut ein 

Viertel abnimmt (vgl. Kellermann und Schlag, 2013a, S. 40). Basu et al. (2011) 

ermitteln für die USA eine Reduzierung des Produktionswerts der Kreditinstitute um 

21 %. 

 Die Bruttowertschöpfung (BWS) der Kreditinstitute schrumpft ebenfalls. Damit nimmt 

auch der Anteil der BWS der Kreditinstitute an der gesamten BWS der Volkswirtschaft 

ab. In 2010 hätte der Rückgang der BWS der Banken in der Schweiz 38 % betragen, so 

dass der Anteil an der BWS der Gesamtvolkswirtschaft von 6,6 % auf 4 % zurückgeht. 

 Das Niveau der BWS der übrigen Sektoren steigt tendenziell an. Die FISIM wird den 

nachfragenden Wirtschaftssektoren als Vorleistungen zugeschlagen und von deren 

Produktionswert abgezogen21. Sinkt die FISIM, so führt dies zu einer Verringerung der 

Vorleistungen bei den übrigen Wirtschaftssektoren, wodurch deren BWS steigt. 

 Hierdurch verschiebt sich der relative BWS-Anteil der Kreditinstitute an der BWS 

insgesamt nochmal zu deren Ungunsten. Der relative Anteil der BWS der übrigen 

Sektoren an der gesamten BWS der Volkswirtschaft nimmt zu. 

 Darüber hinaus berücksichtigt das ESVG 2010 den Export und Import von FISIM. 

Korrekturen am Ausweis der FISIM, die den Export betreffen, haben damit Rück-

wirkungen auf die Höhe des BIP. Auf den Import hat der inländische FISIM-

Berechnungsmodus keine Rückwirkungen. 

 Studien für die USA und den Euro-Raum zeigen, wie das BIP durch die Reduktion der 

FISIM tangiert wird. Tendenziell sinkt das Niveau des BIP. Basu et al. (2011) zeigen 

für die USA, dass die Risikobereinigung der FISIM im Zeitraum 1997 bis 2007 das BIP 

um 0,3 % reduziert. Colangelo und Inklaar (2012) kommen in ihrer Untersuchung für 

den Euro-Raum auf eine ähnliche Grössenordnung. 

 

  

                                                 
21  Die explizite Verteilung der FISIM auf die nachfragenden Sektoren als Vorleistung, Konsum und Export wurde 

2007 in der VGR Schweiz eingeführt. Die Kredit-FISIM werden dabei als Vorleistungen behandelt, die 

Einlagen-FISIM als Konsum (vgl. BFS, 2007). 
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Anhang 1 Einordnung der Kreditinstitute in der VGR FL 

 

A1.1. Wirtschaftsbereich Finanzdienstleistungen 

 

Die Kreditinstitute einer betrachteten Volkswirtschaft sind Teil des Wirtschaftsbereichs 

Finanzdienstleistungen, der sowohl in der Schweiz als auch in Liechtenstein einen gewichtigen 

Teil der gesamten Volkswirtschaft darstellt (vgl. Abschnitt 3). Nach der Allgemeinen 

Systematik der Wirtschaftszweige (NOGA 2008 bzw. NACE Rev. 222) umfasst der Wirt-

schaftsbereich Finanzdienstleistungen den Abschnitt K „Erbringung von Finanz- und 

Versicherungsdienstleistungen“ sowie den Unterabschnitt MAA bzw. die Abteilung 

„Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung“ (NOGA 69). 

 

Abschnitt K „umfasst die Erbringung von Finanzdienstleistungen ein-

schliesslich Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen, die 

Tätigkeit von Pensionskassen und Pensionsfonds sowie mit Finanzdienst-

leistungen verbundene Tätigkeiten. Dieser Abschnitt umfasst auch das Halten 

von Vermögenswerten, z.B. die Tätigkeit von Holding- oder Treuhand-

gesellschaften, Fonds und ähnlichen Finanzinstitutionen.“ (vgl. BFS, 2008b, 

S. 177) 

 

Die Abteilung 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung umfasst 

„die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen einer Partei gegenüber einer 

anderen Partei durch Rechtsanwälte oder unter deren Aufsicht, auch vor 

Gerichten oder sonstigen Justiz- und Verwaltungsstellen, z. B. Beratung und 

Vertretung in Zivil- und Strafsachen und arbeitsrechtlichen Streitfällen. Sie 

umfasst ferner die Vorbereitung amtlicher Urkunden, z. B. Urkunden und 

Satzungen bei der Gründung von Aktiengesellschaften, Gesellschaftsverträge 

oder ähnliche Urkunden im Zusammenhang mit Firmengründungen, 

Patenten und Urheberrechten, die Vorbereitung von förmlichen Verträgen, 

Testamenten, Treuhandvereinbarungen usw. sowie sonstige Tätigkeiten von 

Notaren, Gerichtsvollziehern, Schiedsrichtern, Rechtsbeiständen, Prüfern 

und Sachverständigen. Dazu zählen ferner Wirtschaftsprüfungs-, Steuer-

beratungs- und Buchführungsleistungen, die Prüfung von Rechnungs-

führungsunterlagen, die Vorbereitung des Jahresabschlusses und das Führen 

der Bücher.“ (vgl. BFS, 2008b, S. 189) 

                                                 
22  NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes) ist das 

Akronym zur Bezeichnung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige, die seit 1970 in der Euro-

päischen Union entwickelt worden sind. Auf der Grundlage der NACE erstellte Statistiken sind europa- und 

im Allgemeinen auch weltweit vergleichbar. Innerhalb des europäischen statistischen Systems ist die 

Verwendung der NACE verbindlich. Die NACE ist die europäische Standardsystematik produktiver 

Wirtschaftstätigkeiten (z.B. Produktion, Beschäftigung, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen). Sie stellt 

die Gesamtheit der Wirtschaftstätigkeiten in einer Untergliederung dar, die die Zuordnung eines NACE-Codes 

zu der die Tätigkeit ausführenden Einheit ermöglicht. Die NOGA ist das Schweizer Pendant zur NACE, bis 

zur 4. Stufe haben NACE und NOGA identische Nomenklaturen (vgl. BFS, 2008b, S. 7).  
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Tabelle A1-1 

Zusammensetzung des NOGA-Abschnitts K 

„Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ 

NOGA-Code Bezeichnungen 

64 Erbringung von Finanzdienstleistungen 

641 Zentralbanken und Kreditinstitute 

642 Beteiligungsgesellschaften 

643 Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 

649 Sonstige Finanzierungsinstitutionen 

65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen  

(ohne Sozialversicherungen 

651 Versicherungen  

652 Rückversicherungen 

653 Pensionskassen und Pensionsfonds 

66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 

661 Mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 

662 Mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten 

663 Fondsmanagement 

Quelle: BFS (2008c), eigene Darstellung. 

 

Tabelle A1-2 

Zusammensetzung des NOGA-Unterabschnitts MAA bzw. Abteilung 69 

„Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung“ 

NOGA-Code Bezeichnungen 

69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 

691 Rechtsberatung 

6910 Rechtsberatung 

691001 Advokatur-, Notariatsbüros 

691002 Patentanwaltsbüros, Patentverwertung 

692 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 

6920 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung; 

692000 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung; Treuhandgesellschaften 

Quelle: BFS (2008c), eigene Darstellung. 

 

 

Abschnitt K wird in der NOGA-Systematik in die Abteilungen (i) Erbringung von 

Finanzdienstleistungen (NOGA 64), (ii) Versicherungen, Rückversicherungen und Pensions-

kassen (NOGA 65) sowie (iii) mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene 

Tätigkeiten (NOGA 66), der Unterabschnitt MAA in die Gruppen (i) Rechtsberatung (NOGA 

691) und (ii) Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung (NOGA 692). Die beiden 

Tabellen 2-1 und 2-2 geben einen Überblick zum Abschnitt K bzw. Unterabschnitt MAA.  
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A1.2. Kreditinstitute 

 

Die Kreditinstitute sind in den NOGA-Nomenklatur der Gruppe 641 „Zentralbanken und 

Kreditinstitute“ (vgl. Tabelle 2-1) bzw. der Klasse 6419 „Kreditinstitute (ohne Spezial-

kreditinstitute)“ zugeordnet (vgl. Tabelle 2-3). 

 

In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) werden gemäss dem Europäischen 

System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) institutionelle Einheiten, die ein 

gleichartiges wirtschaftliches Verhalten aufweisen, zu institutionellen Sektoren und Teil-

sektoren zusammengefasst (vgl. ESVG 2010, §2.32). Eine institutionelle Einheit ist dabei 

 

„… eine wirtschaftliche Einheit, die durch Entscheidungsfreiheit in der 

Ausübung ihrer Hauptfunktion gekennzeichnet ist. Eine gebietsansässige 

Einheit gilt als institutionelle Einheit in dem Wirtschaftsgebiet, in dem ihr 

Schwerpunkt des wirtschaftlichen Hauptinteresses liegt, wenn sie neben der 

Entscheidungsfreiheit entweder über eine vollständige Rechnungsführung 

verfügt oder in der Lage ist, eine vollständige Rechnungsführung zu er-

stellen.“ (vgl. ESVG 2010, §2.12, S. 32) 

 

Tabelle 2-4 gibt einen Überblick zur Einteilung der Volkswirtschaft nach institutionellen 

Sektoren und Teilsektoren. Die „Kreditinstitute“ (S.122) sind der Teil des institutionellen 

Sektors „Finanzielle Kapitalgesellschaften“ (S.12), der auch die Zentralbank (S.121), die 

sonstigen Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen (S.123)), die 

Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten (S.124) sowie die Versicherungsgesellschaften und 

Pensionskassen (S.125) umfasst (vgl. ESVG 1995, §2.17 Tabelle 2.1). In der VGR der Schweiz 

ist der institutionelle Sektor „Finanzielle Kapitalgesellschaften“ (S.12) in die beiden 

Abteilungen S.121-122 und S. 125 unterteilt. Der institutionelle Sektor S.121-122 (Zentralbank, 

Kreditinstitute) deckt sich weitgehend mit der NOGA-Abteilung 64 „Erbringung von 

Finanzdienstleistungen“ (vgl. Tabelle 2-3). 
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Tabelle A1-3 

Zusammensetzung der NOGA-Abteilung 64 

„Erbringung von Finanzdienstleistungen“ 

NOGA-Code Bezeichnungen 

64 Erbringung von Finanzdienstleistungen 

641 Zentralbanken und Kreditinstitute 

6411 Zentralbanken 

641100 Schweizer Zentralbank 

6419 Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute) 

641901 Institute mit besonderem Geschäftskreis 

641902 Kantonalbanken 

641903 Grossbanken 

641904 Regionalbanken und Sparkassen 

641905 Raiffeisenbanken 

641906 Handelsbanken 

641907 Börsenbanken 

641908 Ausländisch beherrschte Banken 

641909 Fillialen ausländischer Banken 

641910 Privatbankiers 

641911 Andere Banken 

641912 Sonstige Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute) a. n. g. 

642 Beteiligungsgesellschaften 

6420 Beteiligungsgesellschaften 

642001 Finanzholdinggesellschaften 

642002 Andere Holdinggesellschaften 

643 Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 

6430 Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 

643000 Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 

649 Sonstige Finanzierungsinstitutionen 

6491 Institutionen für Finanzierungsleasing 

649100 Institutionen für Finanzierungsleasing 

6492 Spezialkreditinstitute 

649201 Kleinkreditinstitute 

649202 Sonstige Spezialkreditinstitute 

6499 Erbringung von sonstigen Finanzdienstleistungen a. n. g. 

649901 Investmentgesellschaften 

649902 Tresorerie innerhalb einer Unternehmensgruppe 

649903 Sonstige Finanzierungsinstitutionen a. n. g. 

Die Tätigkeiten der Arten 641901 bis 641910 und 649201 unterstehen dem Bundesgesetz über die Banken und 

Sparkassen (Bankengesetz, BankG, Bundesgesetz vom 8. November 1934, Stand 28. September 1999). Die 

Einteilung der Banken folgt derjenigen der Schweizer Nationalbank für die Bankenstatistik (vgl. BFS, 2008). 

Quelle: BFS, eigene Darstellung. 
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Tabelle A1-4 

Institutionelle Sektoren der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (ESVG 1995) 

S.1 Volkswirtschaft 

S.11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 
S.11001 Öffentliche nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 

S.11002 Private nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 

S.11003 Ausländische nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 

S.12 Finanzielle Kapitalgesellschaften 

S.121 Zentralbank 

S.122 Kreditinstitute 
S.12201 Öffentliche Kreditinstitute 

S.12202 Private Kreditinstitute 

S.12203 Ausländische Kreditinstitute 

S.123 Sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen 
S.12301 Öffentliche Sonstige Finanzinstitute 

S.12302 Private Sonstige Finanzinstitute 

S.12303 Ausländische Sonstige Finanzinstitute 

S.124 Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten 
S.12401 Öffentliche Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten 

S.12402 Private Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten 

S.12403 Ausländische Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten 

S.125 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen 
S.12501 Öffentliche Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen 

S.12502 Private Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen 

S.12503 Ausländische Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen 

S.13 Staat  

S.1311 Bund (Zentralstaat) 

S.1312 Länder 

S.1313 Gemeinden 

S.1314 Sozialversicherung 

S.14 Private Haushalte 

S.141 + S.142 Selbständigenhaushalte (mit und ohne Arbeitnehmer) 

S.143 Arbeitnehmerhaushalte 

S.1441 Haushalte von Vermögenseinkommensempfängern 

S.1442 Haushalte von Renten und Pensionsempfängern 

S.1443 Sonstige Nichterwerbstätigenhaushalte 

S.145 Sonstige private Haushalte 

S.15 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 

S.2 Übrige Welt 

Quelle: ESVG 1995, eigene Darstellung. 

 

Das neue ESVG 201023 unterscheidet – im Vergleich zum ESVG 1995 – neun Teilsektoren des 

Sektors finanzielle Kapitalgesellschaften (vgl. Tabelle 2-5): (i) Zentralbank (S.121), (ii) 

Kreditinstitute (ohne Zentralbank) (S.122), (iii) Geldmarktfonds (S.123), (iv) Investmentfonds 

(ohne Geldmarktfonds) (S. 124), (v) Sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesell-

schaften und Pensionskassen) (S.125), (vi) Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten (S.126), 

(vii) Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber (S.127), (viii) Ver-

sicherungsgesellschaften (S.128) und (ix) Altersvorsorgeeinrichtungen (S.129). 

                                                 
23  Das ESVG 2010 wurde am 26. Juni 2013 im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht (vgl. Eurostat, 2014). Es 

wird ab September 2014 gelten und damit das ESVG 1995 ablösen. 
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Tabelle A1-5 

Institutionelle Sektoren der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (ESVG 2010) 

S.1 Volkswirtschaft 

S.11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 
S.11001 Öffentliche nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 

S.11002 Inländisch privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 

S.11003 Ausländisch kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 

S.12 Finanzielle Kapitalgesellschaften 

Monetäre Finanzinstitute (MFI) 

Zentralbank 

S.121 Zentralbank 

Sonstige monetäre Finanzinstitute (sonstige MFI) 

S.122 Kreditinstitute (ohne Zentralbank) 
S.12201 Öffentliche Kreditinstitute 

S.12202 Inländisch privat kontrollierte Kreditinstitute 

S.12203 Ausländisch kontrollierte Kreditinstitute 

S.123 Geldmarktfonds 
S.12301 Öffentliche Geldmarktfonds 

S.12302 Inländisch privat kontrollierte Geldmarktfonds 

S.12303 Ausländisch kontrollierte Geldmarktfonds 

Finanzielle Kapitalgesellschaften (ohne MFI, Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) 

S.124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) 
S.12401 Öffentliche Investmentfonds 

S.12402 Inländisch privat kontrollierte Investmentfonds 

S.12403 Ausländisch kontrollierte Investmentfonds 

S.125 Sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen) 
S.12501 Öffentliche Sonstige Finanzinstitute 

S.12502 Inländisch privat kontrollierte Sonstige Finanzinstitute 

S.12503 Ausländisch kontrollierte Sonstige Finanzinstitute 

S.126 Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten 
S.12601 Öffentliche Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten 

S.12602 Inländisch privat kontrollierte Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten 

S.12603 Ausländisch kontrollierte Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten 

S.127 Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber 
S.12701 Öffentliche Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber 

S.12702 Inländisch privat kontrollierte Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber 

S.12703 Ausländisch kontrollierte Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber 

Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen 

S.128 Versicherungsgesellschaften 
S.12801 Öffentliche Versicherungsgesellschaften 

S.12802 Inländisch privat kontrollierte Versicherungsgesellschaften 

S.12803 Ausländisch kontrollierte Versicherungsgesellschaften 

S.129 Altersvorsorgeeinrichtungen 
S.12901 Öffentliche Altersvorsorgeeinrichtungen 

S.12902 Inländisch privat kontrollierte Altersvorsorgeeinrichtungen 

S.12903 Ausländisch kontrollierte Altersvorsorgeeinrichtungen 

S.13 Staat  

S.1311 Bund (Zentralstaat, ohne Sozialversicherung) 

S.1312 Länder (ohne Sozialversicherung) 

S.1313 Gemeinden (ohne Sozialversicherung) 

S.1314 Sozialversicherung 

S.14 Private Haushalte 

S.141 + S.142 Selbständigenhaushalte (mit und ohne Arbeitnehmer) 

S.143 Arbeitnehmerhaushalte 

S.144 Nichterwerbstätigenhaushalte 
S.1441 Haushalte von Vermögenseinkommensempfängern 

S.1442 Haushalte von Renten und Pensionsempfängern 

S.1443 Sonstige Nichterwerbstätigenhaushalte 

S.15 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 

S.2 Übrige Welt 
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Die Teilsektoren des Sektors Finanzielle Kapitalgesellschaften (S.12) werden neu im ESVG 

2010 in drei Kategorien zusammengefasst: 

 

 Monetäre Finanzinstitute (MFI): Hierzu zählen die Zentralbank (S.121) und 

Sonstige monetäre Finanzinstitute (S.122 und S.123); 

 Finanzielle Kapitalgesellschaften (ohne MFI), Versicherungsgesellschaften 

und Altersvorsorgeeinrichtungen): Diese Kategorie umfasst die Teilsektoren 

S.124, S.125, S.126 und S.127; 

 Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen: Hierzu zählen 

die Teilsektoren S.128 und S.129. 

 

Die Abgrenzungen für die anderen institutionellen Sektoren S.11, S.13, S.14 und S.15 sind im 

ESVG 2010 (im Vergleich zum ESVG 1995) nur geringfügig oder nicht verändert. 
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Anhang 2 Überblick Datenlage Wirtschaftsstatistik Liechtenstein 

 

Makroökonomisch relevante Daten zu den Kreditinstituten in Liechtenstein werden vom Amt 

für Statistik (Bankstatistik, Beschäftigungsstatistik, VGR FL) und von der Finanzmarktaufsicht 

Liechtenstein (Finanzmarkt Liechtenstein) publiziert. 

 

 Bankstatistik: Die Bankstatistik wurde vom Amt für Statistik 1980 erstmals publiziert 

und erscheint seitdem jährlich per Bilanzstichtag 31. Dezember. Die aktuelle Ausgabe 

Bankstatistik 2013 wurde im Juni 2014 vorgelegt. Die konsolidierte Statistik enthält für 

den gesamte Bankensektor Finanzdaten sowie Bankkennzahlen, Beschäftigtenzahlen 

und Daten zur Zinsentwicklung24. Die veröffentlichten Informationen werden bei den 

in Liechtenstein tätigen Bankinstituten jährlich erhoben. Nicht erfasst werden die 

Geschäftstätigkeiten der Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Darüber hinaus 

werden Kreditinstitute, die mit einer eingeschränkten Bankenkonzession Kredite ins 

Ausland vergeben, nicht berücksichtigt. Für das Geschäftsjahr 2013 lieferten 16 Banken 

dem Amt für Statistik statistische Angaben (vgl. AS, 2014, S. 5). 

 Beschäftigungsstatistik: Das Amt für Statistik veröffentlicht einmal jährlich die 

Beschäftigungsstatistik zum Stand der Beschäftigung per 31. Dezember. Die aktuelle 

Ausgabe Beschäftigungsstatistik 2012 wurde im September 2013 vorgelegt. Die Be-

schäftigungsstatistik gibt einen Überblick über die Struktur der Beschäftigten und 

Arbeitsplätze sowie der Vollzeitäquivalente in Liechtenstein. Insbesondere werden auch 

detaillierte Angaben über die Grenzgänger aus dem Ausland veröffentlicht (vgl. AS, 

2013a, S. 7). Der Ausweis der Liechtensteiner Beschäftigung nach Branchen basiert auf 

der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige (NOGA). Beschäftigungsdaten auf 

Branchenebene liegen ab dem Jahr 2000 vor. Am 1. Januar 2008 trat die NOGA 2008 

in Kraft, welche die bisher verwendete NOGA 2002 ablöste25. In der NOGA 2002 sind 

die Beschäftigten der Kreditinstitute in der NOGA-Abteilung 65 „Kreditgewerbe“ 

ausgewiesen. Für Liechtenstein liegen Daten für den Zeitraum 2000 bis 2007 vor. 

                                                 
24  Die Bankstatistik liefert konkrete Angaben zu folgenden konsolidierten Kategorien: (i) Bilanz und 

Erfolgsrechnung, (ii) Personalbestand: Bankpersonal, Vollzeitäquivalente, (iii) Anzahl Banken, (iv) Bilanz-

summe und Reingewinn, (v) Guthaben und Verpflichtungen, (vi) Zinsniveau und Zinskonditionen, (vii) 

Betreutes Kundenvermögen, (viii) Eigenkapitalrendite und Cost-Income-Ratio. Sie enthält keine Angaben zu 

einzelnen Bankinstituten. 
25  Bei der NOGA 2008 wechseln im Vergleich zur NOGA 2002 gewisse wirtschaftliche Tätigkeiten vom Sektor 

1 (Landwirtschaft) in den Sektor 3 (Dienstleistungen) und vom Sektor 2 (Industrie) in den Sektor 3. Somit 

verzeichnet der Sektor 3 (Dienstleistungen) allein durch die Verwendung der NOGA 2008 einen gewissen 

Zuwachs. Um die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren zu gewährleisten, hat das Amt für Statistik in der 

Beschäftigungsstatistik 2008 die Haupttabellen zusätzlich nach der früheren NOGA 2002 veröffentlicht. 
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Gemäss der NOGA 2008 Systematik sind die Beschäftigten der Kreditinstitute der 

NOGA-Abteilung 64 „Erbringung von Finanzdienstleistungen“ zugerechnet (vgl. 

Tabelle 2-3). Die Beschäftigungsstatistik weist Daten für den Zeitraum 2008 bis 2012 

aus. 

 Finanzmarkt Liechtenstein: Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) publiziert 

Daten zu den Finanzintermediären unter Aufsicht der FMA. Die Publikation 

„Finanzmarkt Liechtenstein“ erscheint einmal jährlich im Mai als Ergänzung zum 

Geschäftsbericht der FMA. Sie ist auf der FMA-Webseite erhältlich (erste verfügbare 

Ausgabe 2011, mit Zahlen bis 2005). Es erscheint keine gedruckte Version26. Zu den 

Liechtensteiner Banken werden in konsolidierter Form die Ergebnisse zur Ertragslage, 

zum verwalteten Kundenvermögen, zum Netto-Geldzufluss, zur Kernkapialquote sowie 

die Anzahl der Stellen und Vollzeitäquivalente ausgewiesen. Die von der 

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein publizierten Bankdaten unterscheiden sich von 

denen, die das Amt für Statistik in der Bankbilanz veröffentlicht. Die Daten der FMA 

Liechtenstein basieren auf den konsolidierten Jahresrechnungen der liechtensteinischen 

Bankkonzerne inklusive ausländischer Tochtergesellschaften. Im Gegensatz dazu 

enthält die Bankstatistik lediglich die Geschäftsabschlüsse der Stammhäuser bzw. 

Bankniederlassungen in Liechtenstein. In den Statistiken der Finanzmarktaufsicht 

werden die verwalteten Kundenvermögen der Banken publiziert. Für die Erstellung der 

Bankstatistik wird jedoch das von den Banken betreute Kundenvermögen erhoben (vgl. 

AS, 2014, S. 32)27. Ende 2013 betrugen die verwalten Kundenvermögen der Banken in 

Liechtenstein inkl. ausländische Gruppengesellschaften CHF 195,4 Mrd. (ohne 

ausländische Gruppengesellschaften CHF 153,2 Mrd.), das betreute Kundenvermögen 

gemäss Bankstatistik belief sich zum selben Zeitpunkt auf CHF 120,2 Mrd. 

 

                                                 
26  Die Finanzintermediäre werden in der Statistik in dreizehn Kategorien unterteilt (1. Banken, 2. Vermögens-

verwaltungsgesellschaften, 3. Investmentunternehmen (Fonds ), 4. Versicherungsunternehmen, 5. Versich-

erungsvermittler, 6. Vorsorgeeinrichtungen, 7. Pensionsfonds, 8.Treuhänder und Treuhandgesellschaften, 9. 

Personen nach 180a-Gesetz, 10. Wirtschaftsprüfer und Revisionsgesellschaften, 11. Rechtsanwälte und 

Rechtsanwaltsgesellschaften, 12.Patentanwälte und Patentanwaltsgesellschaften, 13. Weitere Finanzinter-

mediäre). 
27  Die betreuten Kundengelder setzen sich aus den Kundendepots (inkl. Fondsvermögen) netto, den 

bilanzwirksamen Kundengeldern und den Treuhandanlagen zusammen. Die bilanzwirksamen Kundengelder 

werden in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen. Die anderen beiden Positionen des betreuten 

Kundenvermögens bilden keinen Bestandteil der Bankbilanz. Die Netto-Kundendepots (Wertschriftendepots, 

Fondsvermögen, Custody-Vermögen etc.) sowie die Treuhandanlagen finden sich nur in den Ver-

mögensaufstellungen der Kunden (vgl. AS, 2014, S. 35). 
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Die Disaggregation der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Liechtenstein (VGR FL) 

ist – im Gegensatz zur international Praxis – nicht so weit, dass Produktionswert, Bruttowert-

schöpfung sowie Vorleistungen auf Ebene der Kreditinstitute (S.122) ausgewiesen werden. Die 

VGR FL – die gemäss den Richtlinien des ESVG 1995 ihre Ergebnisse publiziert – unter-

scheidet fünf institutionellen Sektoren (vgl. Tabelle A2-1) und vier Wirtschaftsbereichen (vgl. 

Tabelle A2-2).28 Bei den institutionellen Sektoren werden in der Publikation der VGR FL die 

beiden Sektoren 4 und 5 (Private Haushalte und Private Organisationen ohne Erwerbszweck) 

zusammengefasst (vgl. AS, 2013b, S. 51). Der institutionelle Sektor Finanzielle Kapital-

gesellschaften (S.12) wird nicht – wie im ESVG 1995 bzw. ESVG 2010 mit verschiedenen 

Teilsektoren vorgesehen (vgl. Tabelle A1-4 und A1-5) – weiter aufgefächert, damit fehlen amt-

lichen Daten zum Produktionswert und Bruttowertschöpfung der Kreditinstitute (vgl. Abschnitt 

2.3.1. und Abschnitt 5.1.). Insgesamt liefert die VGR FL Ergebnisse für den Zeitraum 1998 bis 

2011. Die VGR-Ergebnisse für das Jahr 2012 werden im Dezember 2014 publiziert.29 Auch die 

Aufteilung nach Wirtschaftsbereichen liefert keine amtlichen Daten für Produktionswert und 

Beschäftigung der Kreditinstitute. Der Wirtschaftsbereich Finanzdienstleistungen (WB 3) 

umfasst mehr als die NOGA-Klasse 6419 „Kreditinstitute“ (vgl. Abschnitt A1-2). 

 

 

  

                                                 
28  Im Jahr 2000 hat das Amt für Volkswirtschaft erstmals das Liechtensteiner BIP für das Jahr 1998 im Rahmen 

der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) berechnet. Die Ermittlung einzelner volkswirtschaftlicher 

Grössen für das Fürstentum Liechtenstein hat jedoch eine längere Tradition. Die früheste, bekannte Schätzung 

des liechtensteinischen Volkseinkommens geht auf das Jahr 1942 zurück. In den nachfolgenden Jahrzehnten 

wurden volkswirtschaftliche Grössen nur in unregelmässigen Zeitabständen ermittelt. Die Volkswirtschaftliche 

Gesamtrechnung Liechtensteins (VGR FL) besteht aus fünf einzelnen Konten, die die Produktionsseite und die 

Entstehungsseite der liechtensteinischen Volkswirtschaft beschreiben. Die Ermittlung der einzelnen Trans-

aktionen stützt sich auf das ESVG 1995. Aufgrund der spezifischen Situation Liechtensteins bestehen 

besondere Erfassungsschwierigkeiten in Bezug auf die Konsumausgaben und den Aussenhandel. Es wird 

deshalb – im Gegensatz zu der internationalen Praxis – keine Verwendungsrechnung erstellt. Die KOFL hat in 

einer früheren Studie den Aufbau, die Kontensequenz sowie einzelnen statistische Erfassungsprobleme der 

VGR FL eingehend analysiert (vgl. Kellermann und Schlag, 2005, S. 49ff.). 
29  Die Abstützung der VGR FL auf Verwaltungsdaten, die unter anderem im Zuge der Steuerveranlagung 

anfallen, hat zur Folge, dass die Ergebnisse erst 23 Monaten nach Abschluss des Berichtsjahres vorliegen. Eine 

erste BIP-Schätzung wird 13 Monate nach Abschluss des Berichtsjahres publiziert (vgl. AS, 2013b, S. 53). 
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Tabelle A2-1 

Institutionelle Sektoren der VGR FL 

Institutionelle Sektoren Kurzbeschreibung 

Sektor 1 Nichtfinanzielle 

Kapitalgesellschaften 

Alle gebietsansässigen juristischen Personen mit Ausnahme der 

juristischen Personen der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. 

Einschliesslich der Selbständigen in den Bereichen Rechts- und 

Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. 

Sektor 2 Finanzielle 

Kapitalgesellschaften 

Alle gebietsansässigen juristischen Personen der Finanz- und Ver-

sicherungsdienstleistungen. 

Sektor 3 Staat  Land, Gemeinden, Sozialversicherungen (AHV, IV, FAK, ALV) und 

nicht marktbestimmte öffentlich-rechtliche Organisationen (Liechten-

steinische Musikschule, Liechtensteinisches Landesmuseum, Liech-

tenstein Bus-Anstalt, Hochschule Liechtenstein etc.) 

Sektor 4 Private Haushalte Private Haushalte in ihrer Funktion als Arbeitnehmer, als Selb-

ständige, als Eigentümer von Vermögenswerten und als Arbeitgeber 

von Hausangestellten. Ohne die Selbständigen in den Bereichen 

Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. 

Sektor 5 Private Organisationen 

ohne Erwerbszweck 

Nicht marktbestimmte Organisationen ohne Erwerbszweck mit 

eigener Rechtspersönlichkeit (Familienhilfevereine, Historischer 

Verein des Fürstentums Liechtenstein, Kindertagesstätten, Theater am 

Kirchplatz, Verein für Heilpädagogische Hilfe etc.). Ihre Tätigkeit 

dient den privaten Haushalten. 

Quelle: AS: VGR FL, eigene Darstellung. 

 

 

Tabelle A2-2 

Wirtschaftsbereiche der VGR FL 

Wirtschaftsbereiche Kurzbeschreibung (nach NOGA 2008 bzw. NACE Rev. 2) 

WB 1 Industrie- und 

warenprodu-

zierendes Gewerbe 

Alle Unternehmen, die in den Wirtschaftszweigen der Noga-Abschnitte B-F 

bzw. der Abteilungen 05-43 tätig sind. Hierzu zählen insbesondere die Her-

stellung von Nahrungsmitteln, das Druckgewerbe, die chemische Industrie, 

die Metallbearbeitung, der Maschinenbau, der Fahrzeugbau, die Energie- und 

Wasserversorgung sowie das Baugewerbe. 

WB 2 Allgemeine 

Dienstleistungen 

Alle Einheiten der Noga-Abschnitte G-S bzw. der Abteilungen 45-96, jedoch 

ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie Rechts-, 

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung (Abschnitt K und Unterabschnitt MAA 

bzw. Abteilungen 64-66, 69). Typische Wirtschaftszweige im Wirtschafts-

bereich Dienstleistungen sind der Handel, das Gastgewerbe, der Verkehr, die 

Informatik, die öffentliche Verwaltung, das Unterrichtswesen sowie das 

Gesundheits- und Sozialwesen. 

WB 3 Finanzdienst-

leistungen 

Alle Unternehmen, die im Noga-Abschnitt K bzw. in den Abteilungen 64 - 66 

oder im Unterabschnitt MAA bzw. in der Abteilung 69 tätig sind. Es handelt 

sich dabei insbesondere um die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, 

die Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. 

WB 4 Landwirtschaft 

und Haushalte 

Alle Einheiten der Noga-Abschnitte A und T bzw. der Abteilungen 01-03 und 

97-98. Dabei handelt es sich um die Land- und Forstwirtschaft sowie die 

privaten Haushalte. Zusätzlich kommen die privaten Organisationen ohne 

Erwerbszweck dazu, die als private sonstige Nichtmarktproduzenten den 

privaten Haushalten (Abschnitt T bzw. Abteilungen 97 und 98) dienen. Die 

erfassten Organisationen selbst sind aufgrund ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit 

in den Noga-Abschnitten P bis S bzw. Abteilungen 85-94 klassiert. 

Quelle: AS: VGR FL, eigene Darstellung.  
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Anhang 3 Entwicklung des FISIM Konzepts in der VGR 

 

 

Kasten A-1: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) 

 

In den 1950er Jahren haben die Vereinten Nationen (UNO) ein System der Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnungen (System of National Accounts, SNA) ausgearbeitet. Das SNA wurde erstmals als SNA 53 

und später in einer revidierten Fassung als SNA 68 in Kraft gesetzt. Parallel dazu baute die Europäische 

Gemeinschaft ein eigenes System (Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen, ESVG) auf, 

dass die spezifischen europäischen Gegebenheiten stärker berücksichtigt. Es wurde das ESVG 70 aufgestellt, 

später revidiert als ESVG 78. Das ESVG 78 wurde bei der grundlegenden Revision der Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnung der Schweiz von 1997 eingeführt (vgl. BFS, 2003, S. 6). In der 1980er Jahren begann die 

UNO mit den Arbeiten an der Revision der SNA 68. Die SNA 93 ist das Resultat dieser Arbeiten, das neu unter 

der gemeinsamen Verantwortung der UNO, des Internationalen Währungsfonds (IWF), der Kommission der 

Europäischen Union, der OECD und Weltbank geschaffen wurde. Das SNA 93 hat eine globale Bestimmung, 

da es in allen UNO-Mitgliedsstaaten Anwendung findet. Im SNA 93 sind für sämtliche Länder der Welt 

Leitlinien für die Erstellung der VGR festgelegt (vgl. Eurostat, 1996, § 1.24). Das SNA 93 gewährt gewisse 

Flexibilitäten in der konkreten Umsetzung in den Ländern. Aufbauend auf das SNA 93 wurde von Eurostat, 

dem Statistischen Amt der Europäischen Union, das ESVG 95 erarbeitet, dass die vom SNA 93 offen gelassenen 

Optionen mit Lösungen versieht, die die VGR-Konten aller Mitgliedsländer der EU weitestgehend 

harmonisiert. Die Daten der Mitgliedsstaaten der EU werden seit 1999 auf der Grundlage des ESVG 95 

publiziert. 

 

Seit dem Jahr 2003 veröffentlicht auch das Bundesamt für Statistik (BFS) in der Schweiz die VGR-Daten auf 

der Basis des ESVG 95. Aufgrund der verfügbaren Ressourcen beim BFS konnten nicht alle Aspekte des ESVG 

95 umgesetzt werden (vgl. BFS, 2003, S. 8). Seit dieser Revision werden von der vollständigen Kontensequenz 

der Volkswirtschaft gemäss ESVG 95 für die Schweizer Volkswirtschaft das Waren und Dienstleistungskonto 

(0), das Produktionskonto (I.) sowie die Verteilungs- und Verwendungskonten (II.) komplett publiziert. Von 

den Vermögensänderungskonten (III.) wird bislang jedoch nur das Vermögensbildungskonto (III.1.) 

veröffentlicht. Es fehlen das Finanzierungskonto (III.2) und das Konto sonstiger Vermögensänderungen (III.3.). 

Darüber hinaus publiziert das BFS im Rahmen ihrer VGR Ergebnisse keine Vermögensbilanzen (IV.). Ein Teil 

dieser Informationen wird durch die Finanzierungsrechnung der Schweiz, die die Schweizerische Nationalbank 

(SNB) veröffentlicht, abgedeckt. Die Finanzierungsrechnung ist, nach Angaben der SNB, ein Teil des Systems 

Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der Schweiz. Als methodische Basis dient das ESVG 95. Die SNB 

(2012, S. 5) betont, dass damit „die Kompatibilität sowohl mit der vom Bundesamt für Statistik (BFS) erstellten 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die den realen Bereich der Schweizer Volkswirtschaft abbildet, als 

auch mit den Finanzierungsrechnungen der EU-Länder gewährleistet“ ist. Allerdings fehlt die Darstellung der 

Informationen in Form der vom ESVG 95 vorgegeben Kontensequenz.  

 

Seit dem Jahr 2009 ist international das SNA 2008 in Kraft und hat damit das SNA 93 abgelöst. Auf 

europäischer Ebene wurde am 26. Juni 2013 das ESVG 2010 – eine Adaption des SNA 2008 – im Amtsblatt 

veröffentlicht (vgl. Eurostat, 2014). Es wird ab September 2014 gelten; ab diesem Datum folgen die 

Datenübertragungen der EU-Mitgliedstaaten an Eurostat den ESVG-2010-Regeln. Gemäss Angaben des BFS 

wird die VGR der Schweiz mit dem Umstieg auf das ESVG 2010 einer grundlegenden Revision unterzogen. 

Eine Publikation der ersten Ergebnisse auf der Basis des neuen Systems ist für Ende September 2014 

vorgesehen (vgl. BFS, 2014). 
 

 

 

Die eigentliche Herausforderung für die VGR ist die Bestimmung der FISIM, d.h. des 

Produktionswertes, der sich aus der finanziellen Mittlertätigkeit der Kreditinstitute ergibt. Der 

Aufbau und die Entwicklung der VGR haben international mehrere Jahrzehnte in Anspruch 

genommen (vgl. Kasten A-1). Auch die Einstellung der VGR-Experten zur Definition und 
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Bestimmung der FISIM hat sich im Zeitablauf dazu gewandelt. Im Folgenden werden die 

einzelnen Schritte im SNA bzw. ESVG dokumentiert. 

 

 

A3.1. Evolution im SNA 

 

Das System of National Accounts (SNA) hat in den letzten Jahrzehnten vier Entwicklungs-

stufen genommen (vgl. Tabelle A3-1): 

 

 In der ersten Version, dem SNA 1953, wurden bereits Finanzdienstleistungen, die nicht 

zu einem offenen Marktpreis gehandelt werden, im Produktionswert der Banken 

berücksichtigt. SNA 1968, SNA 1993, 

 Im SNA 1968 (erste Revision des SNA) werden die FISIM als Nettozins abzüglich der 

Verzinsung eigener Mittel definiert. Die FISIM werden als Vorleistung für eine 

„nominal industry“ verbucht und haben keinen Einfluss auf die Höhe des BIP. 

 Das SNA 1993 (internationale Vorgabe für das ESVG 1995) führt die Terminologie 

„FISIM“ erstmals explizit ein. FISIM wird auf die Sektoren der Volkswirtschaft als 

Vorleistung bzw. Konsum verteilt. Zur Berechnung der FISIM wird das Konzept eines 

Referenzzinssatzes eingeführt, der den reinen Kosten des Funding von Krediten 

entsprechen soll (vgl. Tabelle A3-1). 

 Im aktuell gültigen SNA 2008 wird die Definition vom Referenzzinssatze präzisiert. 

Darüber hinaus werden weiniger finanzielle Instrumente berücksichtigt. Er soll das 

Risiko und die Fristigkeit der Einlagen und Kredite reflektieren. Vorgeschlagen wird 

die Verwendung der interbank lending rate. 
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Tabelle A3-1 

Behandlung der FISIM und Referenzzinssatz im SNA 

 

Quelle: SNA 2008, eigene Darstellung.  
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A3.2. Evolution im ESVG 

 

Das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) wurde 1996 

eingeführt (Verordnung (EG) Nr. 2223/96). Das ESVG 1995 wurde 1998 und 2002 mittels 

Verordnungen des Europäischen Rates (Nr. 448/98 und Nr. 1889/2002) revidiert. Das ESVG 

2010 löst im September 2014 das ESVG 1995 ab (vgl. Tabelle A3-2): 

 

 ESVG 1995 (ursprüngliche Version): Das ESVG 1995 verwendet den Begriff „unter-

stellte Bankgebühr“. Sie wird als Vorleistungen einem fiktiven Sektor zugerechnet, die 

verwendenden Sektoren werden nicht um die empfangenden Leistungen bereinigt. 

 ESVG 1995, revidiert 1998: In der Verordnung (EG) Nr. 448/98 des Europäischen 

Rates wird die alte Regelung „unterstellte Bankgebühr“ durch FISIM ersetzt. FISIM 

wird explizit den nachfragenden Sektoren als Vorleistung, Konsum, Export und Import 

zugerechnet. Es wurden vier Berechnungsmethoden des Referenzzinssatzes festgelegt, 

die von den Mitgliedsstaaten für die Jahre 1995 bis 2001 zu erproben waren (vgl. 

Tabelle A3-2). 

 ESVG 1995, revidiert 2002: Gemäss Verordnung(EG) Nr. 1889/2002 wird der 

Referenzzinssatz definiert als derjenige Zinssatz, der den reinen Mittelaufnahmekosten 

entspricht. Die die Risikoprämie wurde aus ihm weitestgehend eliminiert und er enthält 

kein Entgelt für Dienstleistungen der Finanzmittlertätigkeit. Die Methode 1 aus der 

Verordnung Nr. 448/98 wird festgesetzt. 

 Gemäss der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Europäischen Rates vom 21. Mai 2013 löst das ESVG 2010 ab September 2014 das 

ESVG 1995 ab. Im Herbst 2014 sollen die EU-Mitgliedsländer erstmals VGR-Ergeb-

nisse gemäss dem ESVG 2010 vorlegen. Im ESVG 2010 werden neben der Präzisierung 

der Berechnung der Referenzzinssätze (interner und externer Referenzzinssatz) auch die 

Einlagen- und Kreditbestände konkreter abgegrenzt. Vereinbarungsgemäss werden 

Interbankeinlagen und -kredite nicht berücksichtigt (ESVG 2010, §14.04).  
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Tabelle A3-2 

Behandlung der FISIM und Referenzzinssatz im ESVG 

 

Quelle: ESVG 1995, ESVG 2010 eigene Darstellung 
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International stehen die Schweiz und die EU-Mitgliedsländer kurz vor der Umstellung auf das 

ESVG 2010 (Stand: August 2014). Die USA und andere Länder im Rest der Welt ermitteln ihre 

VGR-Ergebnisse gemäss den international gültigen Richtlinien des SNA 2008 (vgl. graues Feld 

in Tabelle A3-3) 

 

 

Tabelle A3-3 

Stand der nationalen VGR in Bezug auf das FISIM-Reglement 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Anhang 4 Auswirkungen der Reduktionen bei der FISIM und dem Produktionswert auf die Bruttowertschöpfung der Kreditinstitute 

 

Tabelle A4-1 

Produktionswert (PW), Vorleistungen (VL) und Bruttowertschöpfung (BWS): FISIM gemäss VGR FL 

in Mio. Schweizer Franken, Anteile in Prozent 

 

Quelle: AS: VGR FL, Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, Eigene Berechnungen. 
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Tabelle A4-2 

Produktionswert (PW), Vorleistungen (VL) und Bruttowertschöpfung (BWS): FISIM gemäss CH-Modus 

in Mio. Schweizer Franken, Anteile in Prozent 

 

Quelle: AS: VGR FL, Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, Eigene Berechnungen. 
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Tabelle A4-3 

Produktionswert (PW), Vorleistungen (VL) und Bruttowertschöpfung (BWS): Risk adjusted FISIM 

in Mio. Schweizer Franken, Anteile in Prozent 

 

Quelle: AS: VGR FL, Bankstatistik, lfd. Jahrgänge, Eigene Berechnungen. 
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